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Die Vergabeunterlagen zu dieser Ausschreibung umfassen folgende Unterlagen:

Teil A Allgemeine Hinweise 

Teil B Leistungsbeschreibung 

Teil C Vertragsbedingungen

Teil D Vordrucke für die Angebotserstellung 

Teil E Preisblatt 

Anlage: Teil F Raumskizze (separates PDF-Dokument)

Anlage: Teil G START.ZEIT-Plus Kurzbeschreibung (separates PDF-Dokument)
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Vorbemerkung: 

Die in den Vergabeunterlagen enthaltenen Angaben beziehen sich grundsätzlich sowohl auf die männliche als auch die weibliche Form. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf die zusätzliche Bezeichnung in weiblicher Form verzichtet. 

Sofern nachstehend in den Vergabeunterlagen…

●  von Bietern die Rede ist, gilt dies gleichlautend – soweit nichts anders angegeben – sowohl für Einzelbieter als auch für Bietergemeinschaften. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf die zusätzliche Bezeichnung „Bietergemeinschaft“ verzichtet. 

●  von dem Auftragnehmer die Rede ist, ist darunter der Bieter zu verstehen, der den Zuschlag erhalten hat. 

●  von der Auftraggeberin die Rede ist, ist damit – soweit nichts anderes angegeben – die Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR), Kommunales Jobcenter, als besondere Einrichtung des Kreises Offenbach gemeint. 

Teil A Allgemeine Hinweise 

Mit der Unterschrift unter dem Angebot (siehe A.5) bestätigt der Bieter, dass alle in diesem Vergabeverfahren dargestellten Anforderungen erfüllt werden bzw. danach verfahren und die im Teil C enthaltenen Vertragsbedingungen anerkannt werden. Die Angaben haben wahrheitsgemäß zu erfolgen.


A.1 Angebotsabgabe, Ansprechpartner, Fristen 

Die Angebote müssen in einem verschlossenen Umschlag/Paket adressiert an die 
Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR), Kommunales Jobcenter, Abteilung Arbeitsmarktpolitische Instrumente, Werner-Hilpert-Straße 1, 63128 Dietzenbach (Angebotsstelle) mit der Aufschrift 

Nicht öffnen! 
Angebot zur Öffentlichen Ausschreibung
Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 
Vergabe-Nr.: 12-PROARBEIT-08

rechtzeitig bis zum 

Ablauf der Angebotsfrist am 17.02.2012, 12.00 Uhr, 

bei der vorgenannten Angebotsstelle eingegangen sein. Nicht ordnungsgemäß gekennzeichnete oder nicht ordnungsgemäß verschlossene oder nicht rechtzeitig oder nicht bei der vorgenannten Angebotsstelle eingegangene Angebote werden ausgeschlossen. 

Die Angebote können per Post bzw. durch einen privaten Zustelldienst übersendet werden. Alternativ kann das Angebot in der Poststelle der Pro Arbeit (Zimmer 0 C 21) innerhalb der Angebotsfrist und während der Geschäftszeiten persönlich abgegeben werden. Das gekennzeichnete Angebot kann auch in neutraler Umverpackung eingereicht werden. Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs ist der Eingangsstempel der oben genannten Angebotsstelle maßgebend. Eine elektronische Angebotsabgabe (auch per Telefax) ist nicht zugelassen. Für die Bearbeitung der Vergabeunterlagen und die Erstellung des Angebots wird keine Entschädigung gewährt. 

Nebenangebote sind unzulässig. Mit Angebotsabgabe ist der Bieter an sein Angebot gebunden, sofern er es nicht bis zum Ablauf der Angebotsfrist schriftlich zurückzieht. Änderungen, Ergänzungen oder Berichtigungen der Angebote sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist zulässig. Sie sind bei der Angebotsstelle in entsprechend gekennzeichnetem und verschlossenem Briefumschlag einzureichen. Angebote können bis zum Ablauf der Angebotsfrist schriftlich zurückgezogen werden. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit ist der Eingangsstempel der Angebotsstelle. 

Als Ende der Zuschlags- und Bindefrist wird der 09.03.2012 festgelegt.
A.2 Einzelbieter, Bietergemeinschaften und Subunternehmer 

Die Angebotsabgabe ist durch Einzelbieter und Bietergemeinschaften zulässig. 

Bietergemeinschaften haben einen Bevollmächtigten zur Angebotsabgabe und Vertragsdurchführung zu benennen (Vordruck D.2). Es gibt keine Vorgaben über die Rechtsform der Bietergemeinschaft. Die Bildung bzw. Änderung (z.B.: Erweiterung, Austausch von Mitgliedern, Wegfall von Mitgliedern, etc.) einer Bietergemeinschaft nach Ablauf der Angebotsfrist ist nicht zulässig. 

Es ist unzulässig, als Mitglied einer Bietergemeinschaft und gleichzeitig als Einzelbieter anzubieten. Ein solches Angebotsverhalten ist als unzulässige, wettbewerbs-beschränkende Abrede zu werten und führt gemäß § 16 Abs. 3 Buchstabe f Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen / Teil A (VOL/A) zwingend zum Ausschluss beider Angebote. Gleiches gilt für den Fall, dass sich ein Bieter an verschiedenen Bietergemeinschaften beteiligt. 

Darüber hinaus ist die Einschaltung von Subunternehmern zulässig. 

An dieser Stelle wird auf die allgemeine Definition eines Subunternehmers verwiesen: ein Subunternehmer erbringt in der Regel aufgrund eines Werkvertrages oder Dienstvertrages im Auftrag eines anderen Unternehmers (Hauptunternehmer) einen Teil oder die ganze vom Hauptunternehmer gegenüber dessen Auftraggeber geschuldete Leistung. Daher fallen auch „Honorarkräfte“ oder „freie Mitarbeiter“ des Bieters bzw. der Mitglieder der Bietergemeinschaft, die nicht im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses gegenüber dem Bieter oder dem Mitglied der Bietergemeinschaft weisungsgebunden sind, unter diese Definition. 

Der Bieter / Bevollmächtigte der Bietergemeinschaft hat im Vordruck D.2 zu erklären, ob bzw. inwieweit die Einschaltung von Subunternehmern bei der Vertragsausführung vorgesehen ist. Sofern sich der Bieter / die Bietergemeinschaft bei der Ausführung der Leistung/von Leistungsteilen der Fähigkeiten / Ressourcen eines Subunternehmers / von Subunternehmern bedienen will, sind daher im Vordruck D.2 diese Subunternehmer abschließend zu benennen sowie Art und Umfang der von ihnen jeweils auszuführenden Leistungen bzw. Leistungsteile anzugeben. 

Der Bieter / die Bietergemeinschaft verpflichtet sich, auf Anforderung der Auftraggeberin innerhalb einer gesetzten Frist darzulegen und nachzuweisen, dass ihm / ihr die erforderlichen Fähigkeiten / Ressourcen der benannten Subunternehmer im Auftragsfall zur Verfügung stehen. 

Der Nachweis kann insbesondere durch Vorlage einer Erklärung des Subunternehmers erbracht werden, aus der die vorgesehene Leistung bzw. der vorgesehene Leistungsbestandteil hervorgeht, zu deren / zu dessen Durchführung sich der Subunternehmer gegenüber dem Bieter / der Bietergemeinschaft verpflichtet. 

Nachträgliche Änderungen der in den o. g. Vordrucken abgegebenen Erklärungen sind bis zur Zuschlagserteilung nicht mehr zulässig. 


A.3 Darlegung der Bietereignung 

Zur Beurteilung der Eignung sind vom Bieter in den Vordrucken D.3, D.3.1, D.3.2 Angaben und Erklärungen zur Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu machen bzw. abzugeben. 

Fachkundig ist ein Bieter, der umfassende und aktuelle Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten für die zu erbringende Leistung nachweist, um diese fachgerecht vorzubereiten und auszuführen. Der Nachweis der Fachkunde ist erbracht, wenn die ausgeschriebenen Leistungen oder vergleichbare Leistungen, insbesondere Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, ganzheitliche Integrationsleistungen bzw. Leistungen / Maßnahmen zur Unterstützung der Vermittlung mit ganzheitlichem Ansatz 
(§§ 37, 48ff. SGB III a. F.) oder vergleichbare Aktivitäten nach § 48 SGB III a. F. bzw. 
§ 16 Abs. 2 SGB II a. F., die auf die Vermittlung bzw. Eingliederung von Arbeitslosen/erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben zielten, innerhalb der letzten drei Jahre vom Auftragnehmer oder von dem mit der Ausführung und der Leitung der Ausführung der Ausführung befassten Personal durchgeführt wurden. 

Leistungsfähig ist ein Bieter, der nachweist, dass er den Auftrag fachlich einwandfrei und fristgerecht ausführen kann. 

Zuverlässig ist ein Bieter, der eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung und Betriebsführung nachweisen kann und die für die Art der Geschäfte geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften einhält. 

Bei der späteren Wertung der Angebote findet eine Berücksichtigung der bereits festgestellten Eignung nicht mehr statt. 

Die fehlende Fachkunde oder die fehlende Leistungsfähigkeit des Bieters, der Bietergemeinschaft oder des Subunternehmers führt zum Ausschluss des Angebotes. Die fehlende Zuverlässigkeit/Gesetzestreue des Bieters, eines Mitglieds der Bietergemeinschaft bzw. eines Subunternehmers führt ebenfalls zum Ausschluss des Angebotes.



A.4 Aufteilung der Leistung 

Die Leistung wird als Gesamtheit vergeben. Eine Aufteilung in Lose findet nicht statt. Der konkrete Umfang ergibt sich auch aus dem als Teil E. der Vergabeunterlagen beigefügten Preisblatt. Es kann nur für die vollständige Leistung ein Angebot abgegeben werden.


A.5 Aufbau, Form und Inhalt des Angebots 

Grundlage für die Erstellung des Angebots sind ausschließlich diese Vergabeunterlagen. Die vorgegebenen Vordrucke sind zu verwenden. Eine Nichtverwendung oder Änderung - außerhalb der Angaben, die vom Bieter in den dafür vorgesehenen Eingabefeldern vorzunehmenden sind - führt zum Ausschluss. 

Folgende Unterlagen sind mit Angebotsabgabe einzureichen: 

	· D.1 		Gliederung der einzureichenden Unterlagen 
	· D.2 		Angaben des Bieters / der Bietergemeinschaft 
	· D.3 		Erklärungen zur Bietereignung 
	· D.3.1 	Referenzen / Nachweis der Fachkunde
			(einschließlich Anlage zum Personaleinsatz)
	· Konzept 
	· E. 		Preisblatt 

Bei Bietergemeinschaften sind die Vordrucke D.3 und D.3.1 von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft vorzulegen. Die Angaben zu Räumlichkeiten / Außengelände sind für alle Mitglieder der Bietergemeinschaft in einem Vordruck D.3.2 zusammenzufassen. 

Das Angebot muss die Preise und alle sonstigen geforderten Angaben und Erklärungen enthalten und an den dafür vorgesehenen Stellen (auf dem Preisblatt E und den Vordrucken D.2 und D.3) unterschrieben sein. Unvollständige Angebote sowie Angebote auf der Grundlage der Geschäftsbedingungen des Bieters werden ausgeschlossen.

Das Angebot und sonstiger Schriftverkehr sind in deutscher Sprache abzufassen. Das Angebot soll in kopierfähiger Form (ohne Prospekthüllen, Spiral- oder Klebebindungen, Trennblätter etc.) und gelocht entsprechend der im Vordruck D.1 vorgegebenen Gliederung und Reihenfolge eingereicht werden. Alle eingereichten Unterlagen sollen mit dem Firmenstempel versehen werden. Bei Bietergemeinschaften ist das Abstempeln der eingereichten Angebotsunterlagen durch den bevollmächtigten Vertreter ausreichend. 

Soweit die Angebotsunterlagen aufgrund von Firmenbriefköpfen o. ä. eindeutig zugeordnet werden können, kann auf das Abstempeln verzichtet werden. Alle eingereichten Unterlagen sind fortlaufend zu nummerieren. 
Der Bieter erklärt sich bereit, im Bedarfsfall sein Angebot gegenüber der Auftraggeberin  im angemessenen Umfang kostenfrei zu erläutern. Das Konzept ist entsprechend der unter B.4 vorgegebenen Reihenfolge der Wertungskriterien zu gliedern. Sofern dieses nicht nach der vorgegebenen Gliederung erstellt worden ist, kann es ausgeschlossen werden.

Der Umfang des Gesamtkonzepts – ohne die in den Vergabeunterlagen geforderten Anlagen – soll insgesamt 40 Seiten (Schriftgrad mind. 12 pts) nicht übersteigen. Eine Überschreitung führt nicht zum Ausschluss des Angebotes. 


A.6 Bieterfragen 

Sollten im Rahmen der Angebotserstellung maßnahmebezogene oder verfahrensrechtliche Fragen entstehen, deren Beantwortung sich nicht aus den Vergabeunterlagen erschließt, können diese Fragen längstens bis zum Ablauf der Angebotsfrist schriftlich an die Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR), Kommunales Jobcenter, Abt. Arbeitsmarktpolitische Instrumente, Werner-Hilpert-Straße 1, 63128 Dietzenbach zur Beantwortung gestellt werden. Eine Übersendung von Fragen per E-Mail ist nicht zulässig. Fragen, die auf diesem Wege gestellt werden, werden grundsätzlich nicht beantwortet. 

Antworten auf mögliche Fragen der Bieter werden auf der Homepage der Auftraggeberin (http://www.proarbeit-kreis-of.de) unter dem Punkt „Ausschreibungen“ in Form eines Fragen-/ Antwortkataloges zur Ausschreibung bzw. zum Vergabeverfahren veröffentlicht. Die Antworten werden zum Bestandteil der Leistungsbeschreibung. Außerdem werden im Fragen- und Antwortenkatalog bei Bedarf Änderungen, Ergänzungen sowie Hinweise der Auftraggeberin zum Vergabeverfahren bekannt gegeben.

Im Interesse der Bieter sollten auftretende Fragen unverzüglich vor Ablauf der Angebotsfrist schriftlich gestellt werden, damit den Bietern ausreichend Zeit bleibt, die Antworten bei der Angebots- und Konzepterstellung zu berücksichtigen. 


A.7 Prüfung und Wertung der Angebote

Es gelangen nur diejenigen Angebote in die Prüfung und Wertung, die sämtliche Anforderungen nach diesen Vergabeunterlagen erfüllen. 

Nach Beurteilung der Qualität und des Preises erfolgt die Auswahl des Angebotes, das den Zuschlag erhalten soll. Auszuwählen ist das Angebot, das unter Berücksichtigung aller Umstände am wirtschaftlichsten ist. 

Die preisliche Bewertung erfolgt auf Grundlage des in dem Preisblatt eingetragenen Preises. Der Bieter verpflichtet sich, auf Anforderung der Auftraggeberin die Kalkulation unverzüglich offen zu legen. Eine nachträgliche Preisverhandlung ist ausgeschlossen.
Die Bewertung des Konzeptinhaltes wird anhand der unter Punkt B.4 aufgeführten Wertungskriterien vorgenommen. Die einzelnen Wertungskriterien werden prozentual gewichtet. Die Gewichtung spiegelt die jeweilige Bedeutung der Wertungskriterien wider.

Für jedes Wertungskriterium wird eine Bewertung vorgenommen. Hinsichtlich der Bewertung der Konzeptinhalte gelten ausschließlich folgende vier Bewertungsstufen: 

0 Punkte: 	Das Leistungsangebot des Bieters entspricht nicht den Anforderungen. 
1 Punkt: 	Das Leistungsangebot des Bieters entspricht mit Einschränkungen den Anforderungen.
2 Punkte:	Das Leistungsangebot des Bieters entspricht den Anforderungen. 
3 Punkte: 	Das Leistungsangebot des Bieters ist der Zielerreichung in besonderer Weise dienlich. 

Ein Konzept wird mit 0 Punkten bewertet, wenn die genannten Anforderungen nicht erfüllt sind oder die Konzeption inhaltlich nicht schlüssig dargestellt wurde. Dies gilt auch, wenn die Anforderungen lediglich stichpunktartig ohne weitere konzeptionelle Ausführungen wiederholt werden. Außerdem wird ein Konzept mit 0 Punkten bewertet, wenn es im Hinblick auf die Zielsetzung der Maßnahme / Beauftragung keinen Erfolg verspricht.

Ein Konzept wird mit 1 Punkt bewertet, wenn die genannten Anforderungen mit Einschränkungen erfüllt sind oder die Konzeption inhaltlich Unschärfen aufweist, die Konzeption der Maßnahme / Beauftragung insgesamt eine erfolgreiche Durchführung möglich erscheinen lässt. 

Ein Konzept wird mit 2 Punkten bewertet, wenn die genannten Anforderungen erfüllt sind und die Konzeption inhaltlich schlüssig dargestellt ist sowie im Hinblick auf die Zielsetzung der Maßnahme / Beauftragung Erfolg verspricht.

Ein Konzept wird mit 3 Punkten bewertet, wenn die Konzeption der Zielerreichung in besonderer Weise (z.B. kreative Ansätze und Ideen) dienlich ist und dies in der Konzeption inhaltlich schlüssig dargestellt ist. 

Die Bewertung mit 0 Punkten in einem Wertungskriterium führt zum Ausschluss des Angebotes. 

Die Bewertung mit jeweils 1 Punkt in zwei oder mehr Wertungskriterien führt ebenfalls zum Ausschluss des Angebotes. 



Das wirtschaftlichste Angebot wird in drei Schritten ermittelt:

Im 1. Schritt werden die Wertungspunkte für die einzelnen Wertungskriterien ermittelt. Dabei wird die jeweilige prozentuale Gewichtung (Wertungsfaktor) des Wertungskriteriums berücksichtigt (Produkt aus Wertungspunkt und Wertungsfaktor). Aus der Summe der Produkte für alle Wertungskriterien ergibt sich ein gewichteter Mittelwert zwischen 0-3 Punkten. Dieser gewichtete Mittelwert wird mit 100 multipliziert, so dass sich die zugrunde zulegende Leistungspunktzahl (zwischen 0 und 300 Leistungspunkte) ergibt. Der so ermittelte Wert kann maximal 300 betragen.

Im 2. Schritt wird ein Punktekorridor ermittelt. Als Obergrenze wird die Leistungspunktzahl des besten Angebots, als Untergrenze das beste Angebot abzüglich 10% (inklusive Randwerte) zugrunde gelegt. Die Angebote, die unterhalb der Untergrenze liegen, sind von der weiteren Bewertung ausgeschlossen.

Im 3. Schritt erfolgt schließlich die Ermittlung des Preis-Leistungs-Verhältnisses der verbliebenen Angebote (Gesamtpreis der Maßnahme im Verhältnis zur Leistungspunktzahl). Der niedrigste Wert ist hier entscheidend. Bei identischen Ergebnissen erfolgt eine Auslosung. 

Der nach dieser Vorgehensweise wirtschaftlichste Bieter erhält den Zuschlag.


A.8 Zuschlagserteilung / Vertragsabschluss 

Die Zuschlagserteilung erfolgt schriftlich. Die Bindefrist für das Angebot ist identisch mit der Zuschlagsfrist. Wird der Zuschlag rechtzeitig und ohne Änderung erteilt, ist der Vertrag mit Zuschlagserteilung zu den Vorgaben dieses Verfahrens auf der Grundlage des Angebotes rechtskräftig zustande gekommen. Dies gilt unbeschadet einer späteren schriftlichen Festlegung in Form einer Vertragsurkunde. 

Die Auftraggeberin informiert vorab die betroffenen Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über das Unternehmen, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung des Angebotes und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses (Zuschlagserteilung). 

Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung dieser Information durch die Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR) geschlossen werden. Bei Übermittlung per Fax oder auf elektronischem Wege beträgt diese Frist 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tag nach Absendung der Information durch die Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR).


Unternehmen haben einen Anspruch auf Einhaltung der Bieter- und bewerberschützenden Bestimmungen über das Vergabeverfahren gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber, d.h. der Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR). Sieht sich ein am Auftrag interessiertes Unternehmen durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt, ist der Verstoß unverzüglich bei der Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR) zu rügen (§ 107 Abs. 3 Nr. 1 GWB).

Verstöße, die aufgrund der Bekanntmachung oder der Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zu der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe oder Bewerbung gegenüber der Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR) geltend gemacht werden (§ 107 Abs. 3 Nr. 2 - 3 GWB).

Teilt die Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR) dem Unternehmen mit, seiner Rüge nicht abhelfen zu wollen, so besteht die Möglichkeit, innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung einen Antrag auf Nachprüfung bei der Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt, Wilhelminenstraße 1‑3 (Eingang Luisenplatz 2), 64283 Darmstadt (Telefax: +49 (0) 6151/12-5816, Tel.: +49 (0) 6151/12-6601) zu stellen. 

Die Unwirksamkeit einer Beauftragung kann gemäß § 101b Abs. 1 GWB nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.


A.9 Schutzrechte 

Im Angebot ist anzugeben, ob für den Gegenstand des Angebotes gewerbliche Schutzrechte bestehen oder vom Bieter oder anderen beantragt sind.


A.10 Kenntlichmachung der Fabrikations-, Betriebs-, Geschäftsgeheimnisse in den Angebotsunterlagen 

Nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) haben die Verfahrensbeteiligten u. U. Anspruch auf Akteneinsicht und können sich ggf. Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften erteilen lassen. Jeder Beteiligte hat mit der Übersendung seiner Akten oder Stellungnahmen auf die Wahrung der Fabrikations-, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse hinzuweisen und diese in den Unterlagen entsprechend deutlich kenntlich zu machen. Fehlt eine deutliche Kenntlichmachung, ist von der Zustimmung des Bieters zur Einsichtnahme auszugehen.

[bookmark: _Toc314217851]Teil B Leistungsbeschreibung

[bookmark: _Toc314217852]B.1 Allgemeine Rahmenbedingungen 

Bei den nachfolgend genannten Punkten der Bereiche B.1 bis B.3 handelt es sich um Anforderungen, die vom Auftragnehmer zu erfüllen sind. Mit der Unterschrift unter dem Preisblatt bestätigt er, dass er die folgenden Anforderungen erfüllt. Es steht dem Bieter frei, in seiner Konzeption dazu gesondert weitere erläuternde Angaben zu machen.

[bookmark: _Toc314217853]B.1.1 Personal
Der Personaleinsatz muss quantitativ und qualitativ der Leistungsbeschreibung und der vom Träger in seiner Konzeption dargestellten Methodik und Didaktik zur Zielerreichung entsprechen. Bei der Auswahl des Personals sollte insbesondere auf Coaching- und Beratungskompetenzen, Motivationsfähigkeit, Kommunikationsstärke, Empathie, Kontaktfreude, Kreativität, Konfliktfähigkeit, und Teamfähigkeit geachtet werden. 

Das Hauptaugenmerk und damit die personelle Ausrichtung des Auftragnehmers liegen in der sofortigen Aktivierung und Vermittlung des Teilnehmers in Arbeit und Ausbildung. Das einzusetzende Personal sollte daher nicht nur die Fähigkeit besitzen Teilnehmer im individuellen Bewerbungsprozess zu unterstützen und begleiten sondern sie vielmehr dazu befähigen, eigenverantwortlich zu handeln sowie eigene Stärken zu lokalisieren.

Die Arbeitsbedingungen des Personals müssen den arbeitsrechtlichen Anforderungen entsprechen. Die Auftraggeberin behält sich vor, während der Vertragslaufzeit ohne Vorankündigung jederzeit die Einhaltung der Anforderungen zu überprüfen und die Einsicht in Arbeitsverträge, Qualifikationsnachweise und Zeugnisse vorzunehmen. 

[bookmark: _Toc314217854]B.1.2 Erreichbarkeit des Maßnahmeortes
Die zum Einsatz kommenden Räumlichkeiten werden von der Auftraggeberin gestellt. Sie sind für die vorgesehenen Teilnehmer in angemessener Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Der konkrete Maßnahmeort befindet sich in der 
Albert-Einstein-Straße 30 („Forum II“),
63128 Dietzenbach.

[bookmark: _Toc314217855]B.1.3 Allgemeine sächliche, technische und räumliche Ausstattung 
Die Auftraggeberin stellt die für die Auftragserfüllung erforderlichen Räumlichkeiten. Deren Ausstattung entspricht dem aktuellen Stand der Technik sowie den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben. Die Pläne zu den Räumlichkeiten (Trakt A und B des Forums II) befinden sich im Teil F der Vergabeunterlagen.

Alle räumlichen und ausstattungstechnischen Gegebenheiten entsprechen den einschlägigen Vorschriften.

Zu den vorhandenen Räumlichkeiten gehören insbesondere fünf Gruppen- bzw. Unterrichtsräume, die über eine zweckmäßige Ausstattung verfügen und sich für die Unterweisungen und praktischen Übungen etc. eignen:

· Gruppenraum A 3: 17 PC-Arbeitsplätze, 75,65 m²
· Gruppenraum A 4: 16 PC-Arbeitsplätze, 71,60 m²
· Gruppenraum B 2: 24 PC-Arbeitsplätze, 98,35 m²
· Gruppenraum B 3: 24 PC-Arbeitsplätze, 86,61 m²
· Gruppenraum B 4: 22 PC-Arbeitsplätze, 86,64 m²

Zur Durchführung von Einzelberatungen, etc. sind u.a. zwei Besprechungsräume vorhanden, um einen Austausch vertraulicher Inhalte in Einzelgesprächen mit dem jeweiligen Teilnehmer zu ermöglichen:

· Besprechungsraum A 2, 23,34 m² 
· Besprechungsraum A 5, 39,81 m² 

Der Besprechungsraum A 2 ist mit Besucherstühlen ausgestattet. Der Besprechungsraum A 5 ist mit Besucherstühlen und einem Konferenztisch ausgestattet.

Die vorliegenden Räumlichkeiten bieten zudem drei Büros mit jeweils zwei Arbeitsplätzen sowie einen Technik/Copy/Lager-Raum:

· Büro A 1, 27,60 m² 	
· 	Büro B 5, 22,14 m² 		
· Büro B 6, 23,96 m² 
· Technik/Copy, 21,50 m²

Die Büroräume sind jeweils mit PC, Schreibtischen, Rollcontainern, Bürodrehstühlen, Aktenschränken, Regalen und Telefonen ausgestattet.

Es steht ein Drucker je Büro zur Verfügung. 

Die Auftraggeberin stellt „Peripheriegeräte“ (Kopiergeräte/Scanner) zur Erstellung von Bewerbungsunterlagen in ausreichender Zahl bereit.

Ferner stellt die Auftraggeberin einen Sozial- bzw. Aufenthaltsraum (45 m²) inkl. Küchenzeile  zur Verfügung. 

Die Auftraggeberin weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass seitens des Auftragnehmers keine Ansprüche hinsichtlich der technischen Ausstattung (Möbel und Geräte) bestehen.
Im Zusammenhang mit der Ausstattung und der Beschaffenheit der Räumlichkeiten in der Albert-Einstein-Straße 30 („Forum II“) in 63128 Dietzenbach weist die Auftraggeberin darauf hin, dass es sich um (von ihr) angemietete Räume handelt. Die Auftraggeberin verfügt über folgenden Versicherungsschutz: Gebäudeversicherung, Feuerversicherung, Versicherung gegen Einbruchschäden und Diebstahl/Raub sowie Elektronikversicherung.

Die Räume werden dem Auftragnehmer – ausschließlich – zum Zwecke der Durchführung der Maßnahme überlassen. Für entstehende und nicht durch normale Abnutzung verursachte Schäden, an von der Auftraggeberin dem Auftragnehmer überlassenen Einrichtungsgegenständen (Mobiliar etc.), haftet der Auftragnehmer.

Nach erfolgter Auftragsvergabe wird zwischen Auftraggeberin und Auftragnehmer ein detailliertes Übergabeprotokoll für die dem Auftragnehmer überlassenen Räume und Einrichtungsgegenstände gefertigt.

Vorgaben zur Brandschutzverhütung sind vom Auftragnehmer zu beachten und einzuhalten. Der Auftragnehmer hat ferner die mietvertraglichen Regelungen und die Bestimmungen der Hausordnung zu beachten. Anordnungen des Vermieters und sonstiger, vom Vermieter beauftragter Personen, sind Folge zu leisten. 

Im Falle der Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der überlassenen Räume oder im Falle von Beschädigungen in den o. g. überlassenen Räumen, im Treppenhaus, an der Außenfassade etc., gleich aus welchem Grund oder aus welchem Anlass (z. B. Einbruch, Sachbeschädigung), ist die Auftraggeberin unverzüglich zu benachrichtigen; weitere Obliegenheiten des Auftragnehmers, z. B. die Benachrichtigung der (Teilnehmer-) Haftpflichtversicherung im Schadensfall, bleiben hiervon unberührt. 

Der Auftragnehmer übt ferner das Hausrecht hinsichtlich der überlassenen Räumlichkeiten aus. Während der Vertragslaufzeit gestattet der Auftragnehmer somit allen Teilnehmern den Zutritt zu den Räumlichkeiten, die sich im Rahmen des ordnungsgemäßen Verhaltens bewegen und den Ablauf der Maßnahme nicht stören. Die Sicherheit der Teilnehmer und des Personals des Auftragnehmers ist zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen. Personen, die sich unbefugt in den Räumlichkeiten aufhalten oder unbefugt Zugang zu den Räumlichkeiten begehren, sind aus den Räumlichkeiten zu verweisen. Teilnehmer, die stark alkoholisiert sind und/oder den Ablauf der Maßnahme durch ihr Verhalten stören und/oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen, sind ebenfalls aus den Räumlichkeiten zu verweisen. Soweit der Tatbestand des Hausfriedensbruchs durch Tun oder Unterlassen verwirklich ist, hat der Auftragnehmer unverzüglich die Polizei zu verständigen und die Auftraggeberin zu benachrichtigen. Die Auftraggeberin behält sich insoweit vor, weitere verbindliche Vorgaben zum Verfahrensablauf zu machen.

Bei einer wesentlichen Störung der Abläufe, die auch eine Gefährdung der im 1. Obergeschoss befindlichen Organisationseinheiten der Auftraggeberin bedeuten könnten, sind diese Organisationseinheiten unverzüglich zu benachrichtigen. 


Die Auftraggeberin behält sich vor, ein Handbuch für das Notfallmanagement zu erstellen (mögliche Inhalte: z. B. Alarmierung bei Brand und anderen Notfällen, Evakuierung, telefonische und sonstige Drohung), das nach Übergabe an den Auftragnehmer auch für diesen, seine Mitarbeiter und sonstige von ihm beauftragte Dritte verbindlich gilt.

Für interessierte Bieter besteht die Möglichkeit die beschriebenen Räumlichkeiten des Forums II zu besichtigen. 

Hierzu findet am 06.02.2012 in der Zeit von 15:00 bis 17:00 Uhr eine Begehung der Räume im Forum II, Albert-Einstein-Straße 30, 63128 Dietzenbach, statt. Ferner bietet die Auftraggeberin in diesem Zeitraum an, eine Präsentation der nachfolgend beschriebenen Fachanwendung „START.ZEIT-Plus“ zu geben.

Die Auftraggeberin weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen der Begehung sowie der Präsentation der Fachanwendung seitens der Auftraggeberin keine inhaltlichen, konzeptionelle oder kalkulationsrelevante Auskünfte erteilt werden.

Die Auftraggeberin stellt gleichfalls die Telefon- und EDV- Ausstattung (Hard- und Software) zur Verfügung. Hierin eingeschlossen ist eine speziell entwickelte Fachanwendung („START.ZEIT-Plus“; eine dezentrale Datenbanklösung zur Verwaltung von Arbeitsmarkt-Projekten), mit welcher sich die Zusteuerung, das Teilnehmeraufkommen, deren Verbleib und Anwesenheit sowie auch die Evaluation der Maßnahme durch den Teilnehmer selbst und statistische Erhebungen abbilden lassen. 

Weiterhin sind die teilnehmerbezogene Dokumentation und Ablage von Daten, welche im Anschluss an die Maßnahme an den jeweiligen Ansprechpartner der Auftraggeberin (Jobcoach) weiterzureichen sind, über die Fachanwendung funktional gewährleistet. Weitere Informationen zur Fachanwendung finden sie im separaten Dokument „Beschreibung START.ZEIT-Plus“ im Rahmen dieser Ausschreibung und unter  folgender URL: http://www.gh-solutions.de 

Weitere Anforderungen an die Nutzung der Fachanwendung sind Punkt B.1.6 zu entnehmen.

Der IT-Service (Telefonwartung, EDV-Netzwerk-Administration, First-Level und Second-Level Support, Bereitstellung und Wartung der Fachanwendung „START.ZEIT-Plus), wird aus datensicherheits- und datenschutzrechtlichen Aspekten durch einen von der Auftraggeberin beauftragten externen Dienstleister gestellt. Dem Auftragnehmer entstehen hierzu keine Kosten. Diese aufgeführten Leistungen sind daher vom Bieter nicht in den Angebotspreis einzukalkulieren (vgl. B. 2.6.). Die Auftraggeberin weist darauf hin, dass im Falle einer nicht rechtzeitigen Verfügbarkeit des externen EDV und IT-Supports zum Maßnahmebeginn, der Service durch einen Mitarbeiter der Auftraggeberin sichergestellt wird.

Zur Nutzung der EDV hält die Auftraggeberin vernetzte PC-Arbeitsplätze mit Internetanschluss vor. Diese PC-Arbeitsplätze sollen regelmäßig von nicht mehr als einem Teilnehmer gleichzeitig genutzt werden. 

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass jeder Teilnehmer seine erarbeiteten Unterlagen auf einem separaten Speichermedium festhalten kann (USB-Stick), das ihm durch den Auftragnehmer zur Verfügung zu stellen ist. 

[bookmark: _Toc314217856]B.1.4 Informationsblatt
Vom Auftragnehmer soll nach Zuschlagserteilung ein mit der Auftraggeberin abgestimmtes Informationsblatt zum Inhalt der Maßnahme (z. B. Flyer) zur Verteilung an potenzielle Teilnehmer erstellt werden. 

Das Informationsblatt soll in elektronischer Form (als Textverarbeitungs-, Präsentations- oder PDF-Datei) spätestens am 15.03.2012 der Auftraggeberin zur Verfügung gestellt werden. Auf dem Informationsblatt hat das Logo der Auftraggeberin zu erscheinen. Das Logo wird vorher von der Auftraggeberin in geeigneter Form veröffentlicht (z. B. auf der Homepage der Auftraggeberin) oder auf Anfrage des Auftragnehmers diesem per E-Mail von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellt.

[bookmark: _Toc314217857]B.1.5 Gender Mainstreaming 

Der Bieter verpflichtet sich, die Strategie des Gender Mainstreaming, die Beachtung der unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern, von vornherein und regelmäßig bei der Durchführung des Auftrages zu berücksichtigen.

B.1.6 Nutzung der Fachanwendung

B.1.6.1 Allgemeine Informationen zur Fachanwendung

Die von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellte Fachanwendung ist eine dezentrale, webbasierte Serverlösung. Sie ist unabhängig von einem Betriebssystem einsetzbar und stellt eine standardisierte Form der Datenverarbeitung und des Datenaustausches zwischen Auftragnehmer und Auftraggeberin dar. Dieser Datenaustausch wird über eine implementierte Im- und Exportschnittstelle realisiert. Mit der Fachanwendung kann das vom Auftragnehmer gestellte Personal sowohl statistische Auswertungen als auch die zu leistende Betreuungs- und Vermittlungstätigkeit vornehmen und abbilden. So lassen sich u.a. Aussagen zum Teilnehmeraufkommen, Integrationsverlauf oder Verbleib des Teilnehmers treffen. 


Die Fachanwendung verfügt neben dem Mitarbeiterzugang zusätzlich über einen Teilnehmerzugang. Im Rahmen dieses Zugangs zur Datenbank können die Teilnehmer ihre Termine eigenverantwortlich planen, die täglichen Aktivitäten vermerken und die erarbeiteten Dokumente ablegen. 

Die Funktionalitäten der Fachanwendung im Rahmen des Mitarbeiterzugangs sind:
· Teilnehmerverwaltung 
· Terminhistorie und Historienauswertung 
· Dokumentation der Integrationen und Aussteuerungen
· Dokumentation eines Abschlussberichtes 
· Anwesenheitsübersicht 
· Teilnehmerauswertung 
· Integrationsverlauf und Integrationskostenstatistik 
· Verbleibstatistik und Verlaufsauswertung
· Ressourcenübersicht und Ressourcenplanung 
· Wochenübersicht (Anwesenheit, Verspätungen, Fehlzeiten, Berichtsheft) 
· Evaluation durch den Teilnehmer
· Vordruckverwaltung (individuelle Festlegung des Teilnehmerzugriffs)
· Datenexport mit zugehöriger Exportstatistik 

Die Funktionalitäten der Fachanwendung im Rahmen des Teilnehmerzugangs sind:
· Terminbuchung und Übersicht 
· Anwesenheitsübersicht 
· Datenablage (bspw. Bewerbungen, Lebenslauf, Bewerbungsfoto, etc.)
· Berichtsheft zum Festhalten der Tagesaktivitäten 
· einfacher Zugriff auf freigegebene Vordrucke 
· Routenplaner (Schnittstelle zu Google-Maps oder vergleichbaren Programmen) 


B.1.6.2 Informationskategorien

Im Rahmen der Nutzung der von der Auftraggeberin gestellten Fachanwendung erfolgt eine Datenerhebung nicht allein durch die vorhandene Im- und Exportschnittstelle. Das vom Auftragnehmer mit der Maßnahme betraute Personal ist daher in den Prozess der Datenerhebung und Pflege involviert. 

Wesentliche Daten, die vom Auftragnehmer zu erheben bzw. in die Fachanwendung einzugeben sind:
· Beginn und Verlauf der Maßnahme (Vermerke: Anwesenheit, aufsuchende Leistungen, Praktika, Kontakthistorie)
· Beendigung der Maßnahme (Dokumentation zum Verbleib/Austrittgrund, Abschlussbericht, Aussteuerung an Auftraggeberin, etc.)

Die Auftraggeberin weist darauf hin, dass diese  Aufzählung nicht abschließend ist.


B.1.6.3 Berechtigungskonzept

Mit der Verwendung der Fachanwendung sind datenschutzrechtliche Anforderungen an technische und organisatorische Maßnahmen des Auftragnehmers verbunden. Diese ergeben sich aus § 80 SGB X i.V.m. der Anlage zu § 78a SGB X:

Damit sind Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind,
1) Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen Sozialdaten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),
2) zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrolle),
3) zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass Sozialdaten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle),
4) zu gewährleisten, dass Sozialdaten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung von Sozialdaten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),
5) zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem Sozialdaten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle),
6) zu gewährleisten, dass Sozialdaten, die im Auftrag erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers erhoben, verarbeitet oder genutzt werden können (Auftragskontrolle),
7) zu gewährleisten, dass Sozialdaten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle).

Den Auftragnehmer treffen insbesondere folgende Pflichten:
1) Zutrittskontrolle: Soweit das Personal des Auftragnehmers Zutritt zu den Räumlichkeiten hat, in denen die Rechner mit der Fachanwendung stehen, muss sichergestellt werden, dass sich nur Befugte dort aufhalten. 
2) Zugangskontolle/Zugriffskontrolle: Das Kennwort für die Fachanwendung sollte individuell von jedem Beschäftigten erstellt werden. Das Kennwort ist vertraulich zu behandeln und darf an keinen Unbefugten – ohne Zustimmung API auch nicht an Vorgesetzte oder Kollegen des Auftragnehmers – weitergegeben werden. 
3) Weitergabekontrolle: Das Personal des Auftragnehmers darf nicht durch USB-Sticks 
o. ä. unbefugte Kopien des Datenbestandes erstellen.
4) Eingabekontrolle: Log-In-Zeiten des Personals des Auftragnehmers müssen auch von diesem protokolliert werden.
5) Auftragskontrolle: Der Auftragnehmer muss sich verpflichten, keine Parallelsysteme anzulegen und nicht etwa dieselben Daten mehrfach (etwa in EXCEL-Tabellen oder WORD-Formaten) zu verarbeiten.
[bookmark: _Toc314217859]B.2 Produktbezogene Rahmenbedingungen 
[bookmark: _Toc314217860]B.2.1 Zielgruppe 
Zielgruppe – Teilnehmer – der Maßnahme sind alle leistungsberechtigten erwerbsfähigen hilfebedürftigen Antragssteller i. S. d. § 7 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) aus den Städten und Gemeinden des Kreises Offenbach.

Weiterhin behält sich die Auftraggeberin vor, ggfs. auch Bestandskunden der Maßnahme zuzuweisen.

Die Maßnahme richtet sich an arbeitslose Frauen und Männer mit und ohne Berufsausbildung, die im laufenden Bewerbungsverfahren unterstützt werden bzw. für die der Einstieg in den 1. Arbeitsmarkt oder insbesondere in eine betriebliche Ausbildung unter Einbeziehung aller persönlichen Voraussetzungen, beruflichen Fähigkeiten und Qualifikationen, durch besondere Hilfen ermöglicht werden soll.

[bookmark: _Toc314217861]B.2.2 Beschreibung der Leistung und Zielsetzung

B.2.2.1 Leistungsgegenstand
Leistungsgegenstand ist die Konzeption und Durchführung einer Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung gemäß § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 46 Abs. 1 SGB III. 

Hauptziel der Fördermaßnahme ist eine schnelle Aktivierung und Integration des Teilnehmers in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (Arbeit oder betriebliche Ausbildung, § 46 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB III). 

Der Auftragnehmer hat durch qualifiziertes Personal (mgl. in Modul- bzw. Gruppensettings) sicherzustellen, dass die Teilnehmer bei der Nutzung der maßgeblichen EDV-Programme und Geräte fachlich begleitet und auch entsprechend beraten werden. Darüber hinaus soll eine Qualitätssicherung der Recherche und Bewerbungsunterlagen sichergestellt werden.

Es sind wöchentlich die für den regionalen Arbeitsmarkt relevanten Printmedien mit entsprechenden Stellenangeboten zusätzlich auszulegen. Der Auftragnehmer hat die Teilnehmer über bestehende Berufsbilder, Zukunftsbranchen und die Möglichkeiten der Zeitarbeit zu informieren und ggf. bestehende Vorurteile abzubauen.

Die Auftraggeberin beabsichtigt die Implementierung eines Online-Stellensuchportals und behält sich daher auch die Anbindung und verbindliche Nutzung dieses Instrumentes zur Stellensuche durch den Auftragnehmer  im Rahmen dieser Maßnahme vor.


Bei der Gesamtkonzeption (Inhalt, Durchführung und Methodik) sind zwingend die unter B.2.2.2 aufgeführten Leistungsinhalte zu berücksichtigen. Darüber hinausgehende Leistungen liegen in der Gestaltungsfreiheit des Auftragnehmers.

Die Zuweisungsdauer pro Teilnehmer beträgt 8 Wochen. Pro Teilnehmer wird im Rahmen der Zuweisungszeit von 8 Wochen mit einer Nutzung von 40 Terminen à 3 Zeitstunden ausgegangen. Die jeweilige Teilnahmedauer verlängert sich um entstandene Fehlzeiten.


B.2.2.2 Leistungsinhalte
Ziel der Fördermaßnahme ist die Sofortaktivierung des Teilnehmers, um eine schnelle Integration und Vermittlung in den ersten Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt durch eine umfassende personale (passgenaue) Aktivierung, Vermittlung, Beratung und Betreuung sowie ggf. Gruppenarbeiten und die Steuerung und Flankierung des Gesamtprozesses zu erreichen. Sofern die Aufnahme eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (Mini-Job) einen notwendigen Zwischenschritt auf dem Weg zur Eingliederung in versicherungspflichtige Beschäftigung darstellt, soll auch die Aufnahme eines Mini-Jobs erfolgen.

Um den jeweils individuellen Erfordernissen des Teilnehmers zu entsprechen, soll das Angebot  u.a. folgende Elemente beinhalten, die jeweils flexibel eingesetzt werden:

· Bewerbungscheck zu Beginn der Teilnahme
· Ermittlung und Erarbeitung des Stärkenprofils mit dem Teilnehmer, als Grundlage für den weiteren Integrationsprozess (innerhalb der ersten Woche über Einzel- und Gruppenarbeit)
· Ableitung und Stärkung des Selbstmarketingprofils, mit der Förderung eines breitgefächerten Bewerbungsverhaltens (versch. Branchen, ggf. berufsfremd)
· Realistische Planung des Ausbildungs- und Berufsweges, einschließlich beruflicher Alternativen mit ggf. beruflicher Neuorientierung gemeinsam mit dem Teilnehmer
· Hilfestellung bei der Erstellung und Optimierung individuell gestalteter qualitativer Bewerbungsunterlagen (u.a. Initiativbewerbung oder Stellenangebote) einschl. aktueller und professioneller Bewerbungsfotos
· Bei Bedarf: Vermittlung notwendiger funktionaler Kenntnisse im Umgang mit dem PC mit handlungsorientierter Fokussierung auf den erforderlichen Einsatz von Microsoft WORD oder Open Office Writer zur Erstellung von Bewerbungsunterlagen und zur Online-Stellensuche in Einzel- oder Gruppensettings
· Gezielte Unterstützung und Förderung des Stellensuchverhaltens (der Auftragnehmer gibt u.a. Hilfestellung und Informationen zu Print- oder elektronischen Medien, Telefonakquise, etc.)
· Stärkung und Verbesserung des individuellen und marktadäquaten Bewerber- und Vorstellungsverhaltens (u.a. Führen von Bewerbungsgesprächen, Vorbereitung auf Testverfahren/Assessment-Center, Vor- und Nachbereitung von Vorstellungsterminen, Unterstützung des Teilnehmers bei der Optimierung seines Auftretens und der „soft skills“, etc.) im Einzel- oder Gruppensetting
· Tägliche Reflexionen mit den Teilnehmern in der Gruppe zu deren bisherigen Bemühungen, Vorstellungen und Erfahrungen zur Ausbildungsplatz- bzw. Arbeitsplatzakquise (Nutzung gruppendynamischer Prozesse)
· Mobilitätstraining bei Bedarf (ggf. in modularer Form)
· Aufsuchen der Teilnehmer bei ungeklärten Fehlzeiten
· Stärkung der Motivation und des eigenverantwortlichen Handelns im Bewerbungsprozess
Kern der Maßnahme ist die Organisation und Steuerung des individuellen und zielgerichteten Integrationsprozesses in den ersten Arbeits- und Ausbildungsmarkt.

Zur Steuerung des individuellen Integrationsprozesses gehört es auch, den Teilnehmer „dort abzuholen, wo er steht“, um durch dieses gemeinsame Vorgehen eine geeignete, auf den Teilnehmer abgestimmte Strategie zu entwickeln. Dabei sollte das Hauptaugenmerk auf den vorhandenen Fähigkeiten und Erfahrungswerten des Teilnehmers und seinen Schlüsselqualifikationen unter Berücksichtigung der Nachfrage des regionalen Arbeitsmarktes liegen. 

Die Auftraggeberin behält sich zudem vor, in den Maßnahmeräumen mindestens einmal wöchentlich Informationsmodule im zeitlichen Umfang von ca. 2 Std., durch eigens von der Auftraggeberin betraute Mitarbeiter sowie durch von der Auftraggeberin beauftragte Dritte durchzuführen. Informationsmodule werden u.a. sein „Rechte und Pflichten im SGB II“ sowie „Aufbau der Pro Arbeit und Weg des Kunden  in der Pro Arbeit“.

Zur Durchführung dieser Informationsveranstaltungen hat der Auftragnehmer der Auftraggeberin einen geeigneten Gruppenraum zur Verfügung zu stellen.



Darüber hinaus werden folgende Vorgaben hinsichtlich der Konzeption und Durchführung der Maßnahme gemacht:

· Der Auftragnehmer muss das vermittlerische Handeln der Auftraggeberin unterstützen. 
· Eine umfassende sozialpädagogische „Betreuung“ der Teilnehmer steht nicht im Vordergrund der Maßnahme; vielmehr kommt es bei der Beauftragung darauf an, etwa mit personal-beraterischen Methoden das gesamte Aktionsfeld, die Motivation, die Vermittlungs- und Leistungsfähigkeit sowie die Eigenbemühungen der Teilnehmer auszuloten und diese gezielt aktiv und intensiv zu fördern. 
· Bei der Durchführung der Maßnahme hat der Auftragnehmer insbesondere die Grundsätze der §§ 35, 36 SGB III zu beachten.

Praktika

Besteht die berechtigte Aussicht darauf, dass der Teilnehmer geeignete Betriebe finden kann, welche die Übernahme in ein betriebliches Praktikum mit der Perspektive auf Übernahme in ein Ausbildungs- bzw. Arbeitsverhältnis in Aussicht stellen, so soll der Auftragnehmer die Teilnehmer insbesondere bei der Suche nach geeigneten Praktikumsstellen unterstützen.
 
· Der Auftragnehmer leistet bei Bedarf beraterische Hilfestellung zur Förderung der Mobilitätsbereitschaft (auch im Rahmen eines Moduls)
· Aktive und intensive Unterstützung der Teilnehmer bei deren Stellensuchverhalten und Bewerbungsbemühungen (Praktika, Ausbildung und Arbeit)

Unter Berücksichtigung der regelhaften individuellen Teilnehmerdauer in der Maßnahme von 8 Wochen, soll die individuelle Praktikumsdauer einen Zeitraum von 2 Wochen i.d.R. nicht überschreiten. 

Die Praktika sind beim weiteren Fortgang der Maßnahme zu berücksichtigen, um etwa die Bewerbungsaktivitäten unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Praktikum bzw. den Praktika zu intensivieren. 

Es gelten folgende allgemeine Regelungen:

Ein Praktikum im Sinne einer betrieblichen Erprobung (Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung bei einem Arbeitgeber) soll an wesentliche Arbeitsschritte und Arbeitsabläufe heranführen, damit der Teilnehmer den Betrieb kennen lernt. Auch im Zusammenhang mit einem Praktikum übernimmt der Auftragnehmer die Gewährleistung für die ordnungsgemäße Durchführung und Begleitung. Die Durchführung eines Praktikums darf nicht dazu genutzt werden, urlaubs- oder krankheitsbedingte Ausfälle oder betriebliche Spitzenbelastungen im Erprobungsbetrieb aufzufangen. 
Die fachliche Anleitung der Teilnehmer ist durch den Betrieb sicherzustellen, der einen verantwortlichen Mitarbeiter zu bestimmen hat. Dem Auftragnehmer obliegt weiterhin die Betreuung der Teilnehmer, der hierfür ebenfalls einen verantwortlichen Mitarbeiter zu benennen hat. Der Durchführungsort muss im Tagespendelbereich des Teilnehmers liegen. 

Der Arbeitgeber ist vom Auftragnehmer auf die Aufnahme des Teilnehmers in die Unfallversicherung bzw. die betriebliche Haftpflichtversicherung des Arbeitgebers hinzuweisen. 

Zwischen Auftragnehmer, Erprobungsbetrieb und Teilnehmer ist vor Beginn der Erprobung eine Vereinbarung abzuschließen. Die Vereinbarung muss mindestens folgende Angaben enthalten: 
· Beginn/Ende und Dauer der betrieblichen Erprobung, 
· Verantwortlicher Mitarbeiter für die Durchführung der betrieblichen Erprobung, 
· Inhalte der betrieblichen Erprobung, 
· Verpflichtung des Erprobungsbetriebs zur Ausstellung einer Bescheinigung/ eines Zeugnisses, 

Persönliche Daten des Teilnehmers; diese dürfen ohne dessen Einverständnis nicht Personen oder Institutionen außerhalb der Auftraggeberin oder des Auftragnehmers bekannt gegeben werden. Hierfür haftet der Betrieb auch für seine Mitarbeiter und Beauftragten (§ 78 SGB X). 


B.2.2.3 Dauer
Die Maßnahme beginnt am 02.04.2012 und ist bis zum 31.03.2013 befristet (Vertragszeitraum). 

Der Vertragszeitraum verlängert sich einmalig um weitere zwölf Monate (Optionszeitraum), beginnend am 01.04.2013, wenn die Auftraggeberin die Verlängerung spätestens zum 31.01.2013 gegenüber dem Auftragnehmer erklärt. Die Auftraggeberin ist berechtigt, eine solche Option wahrzunehmen – ein rechtlicher Anspruch des Auftragnehmers gegen die Auftraggeberin auf Verlängerung besteht jedoch nicht. 

Im Falle der Wahrnehmung der Option sind vom Auftragnehmer während des Optionszeitraums grundsätzlich dieselben Leistungen (gleicher Leistungsgegenstand, gleiche Obliegenheiten und Pflichten des Auftraggebers) wie vereinbart bzw. im Preisblatt angegeben zu erbringen. Die Auftraggeberin ist jedoch berechtigt, die Leistungsinhalte anzupassen und den geforderten Mindestpersonaleinsatz um bis zu 20% zu verringern oder zu erhöhen. Die vertraglichen Regelungen zu den Berichtspflichten, zur Vergütung (§§ 19 bis 21a) gelten auch im Verlängerungszeitraum.

Im Falle der Verlängerung kann der Auftragnehmer die erbrachten Leistungen im Verlängerungszeitraum entsprechend gegenüber der Auftraggeberin abrechnen. Mit Ablauf des Optionszeitraums endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
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B.2.3 Teilnehmerzahl und Zusteuerung

Es stehen 103 PC-Arbeitsplätze zur Verfügung. Daher sollen nicht mehr als 103 Teilnehmer gleichzeitig in der Maßnahme vor Ort anwesend sein, wobei jeweils 103 Teilnehmer an einer Vormittagsgruppe und 103 Teilnehmer an einer Nachmittagsgruppe teilnehmen (vgl. B.2.4). Um die Auslastung der Maßnahme sicher zu stellen, kann die Auftraggeberin jedoch eine höhere Zahl von Teilnehmern zuweisen.

Die Zuweisung der Teilnehmer in die Maßnahme erfolgt i. d. R. durch einen Verwaltungsakt, ggf. auch durch Eingliederungsvereinbarung.
 
Die Zuweisungsdauer pro Teilnehmer beträgt i.d.R. 8 Wochen. Die individuelle Maßnahmedauer des jeweiligen Teilnehmers beginnt mit dem jeweiligen Eintrittstermin (bestimmungsgemäßer Beginn in der Maßnahme lt. Zuweisung im Rahmen der jeweiligen Eingliederungsvereinbarung bzw. lt. Verwaltungsakt). Die Zuweisung der Teilnehmer kann seitens der Auftraggeberin zu jedem Werktag erfolgen.

[bookmark: _Toc314217863]Die Zuweisung wird technisch über die Importschnittstelle zur Fachanwendung „START.ZEIT-Plus“ abgebildet und ist vom Auftragnehmer spätestens um 17.00 Uhr eines Werktages für den darauf folgenden Werktag sichtbar. Während der Maßnahme sollen in Bezug auf den Teilnehmer 5 Termine pro Woche erfolgen, so dass ein Teilnehmer während seiner achtwöchigen Zuweisungsdauer insgesamt ca. 40 Termine wahrnimmt. Die jeweilige Teilnahmedauer verlängert sich um entstandene Fehlzeiten.

[bookmark: _Toc314217864]B.2.4 Maßnahmedurchführung, Teilnehmerkontakte, Fehlzeiten 

Unmittelbar nach Zuschlagserteilung muss der Auftragnehmer in der Zeit von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr persönlich erreichbar sein. Der Auftragnehmer hat unverzüglich einen Ansprechpartner zu benennen.

Der Auftragnehmer nimmt nur Teilnehmer auf, die von der Auftraggeberin zugewiesen wurden. Die Ablehnung eines von der Auftraggeberin benannten Teilnehmers durch den Auftragnehmer ist aus wichtigem Grund nur mit Absprache der Auftraggeberin möglich.

Im Rahmen der jeweiligen individuellen Laufzeit der Maßnahme pro Teilnehmer stellt der Bieter die Umsetzung der unter B.2.2 genannten Leistungsinhalte an fünf Tagen pro Woche sicher. Ausreichende Pausenzeiten sind sicherzustellen.

Die tägliche Anwesenheit der Teilnehmer in der Maßnahme soll regelhaft 3 zusammenhängende Stunden betragen. Diese können sowohl vormittags, als auch nachmittags als „Vormittagsgruppe“ bzw. „Nachmittagsgruppe“ stattfinden. Bei der „Vormittagsgruppe“ wird von einem Teilnahmezeitraum von 8:30 - 11:30 Uhr und bei der „Nachmittagsgruppe“ von einem Teilnahmezeitraum von 13:00 - 16:00 Uhr ausgegangen. 

Sollten Kapazitätsengpässe hinsichtlich einer Überkapazität an Teilnehmern gegenüber vorhandenen PC-Arbeitsplätzen auftreten, so hat der Auftragnehmer die Möglichkeit sog. „Hausaufgaben“ im Rahmen der Aktivierung der Teilnehmer aufzugeben. Diese Regelung kann erst bei mehr als 103 anwesenden Teilnehmern pro Vormittags- oder Nachmittagsgruppe angewandt werden. Als „Hausaufgaben“ sind Aufträge an versierte Teilnehmer zu verstehen, die die Weiterarbeit (Bewerbungserstellung, Stellensuche, etc.) im häuslichen Umfeld zum Inhalt haben. „Hausaufgaben“ sind ausschließlich an persönlich beim Auftragnehmer anwesende Teilnehmer tageweise zu vergeben und  seitens des Auftragnehmers zu dokumentieren sowie in der Anwesenheitsliste entsprechend zu vermerken (vgl. B. 2.7.1)

Fehlzeiten sind in der Teilnehmerliste entsprechend zu kennzeichnen. Bleibt ein Teilnehmer der Maßnahme unentschuldigt fern, hat der Auftragnehmer unverzüglich telefonischen Kontakt mit dem Teilnehmer aufzunehmen und dies entsprechend zu dokumentieren.

Bleibt der Teilnehmer der Maßnahme nach zwei aufeinanderfolgenden Tagen unentschuldigt fern und ist telefonisch nicht zu erreichen, so hat der Auftragnehmer den Teilnehmer persönlich am Wohnort aufzusuchen. 

Kann der Teilnehmer, der nicht zur Maßnahme erschienen ist, in seiner Wohnung angetroffen werden, hat der Auftragnehmer dem Teilnehmer im Rahmen eines persönlichen Gesprächs deutlich zu machen, dass der Teilnehmer aktiv an der Maßnahme zu seiner Eingliederung in Arbeit mitzuwirken hat. Dieser mündliche Hinweis auf die Pflichten des Teilnehmers (mündliche Verwarnung) ist vom Auftragnehmer zu protokollieren. Kann der Teilnehmer hingegen nicht angetroffen werden, hat der Auftragnehmer ein, von der Auftraggeberin zur Verfügung gestelltes, Anschreiben (bzgl. eines Sanktionstatbestandes) mit dem ausdrücklichen Hinweis auf die Pflichten des Teilnehmers und die ergehende Information an die Auftraggeberin im Briefkasten zu hinterlegen. 

Entstehen nachfolgend weitere Fehlzeiten durch den Teilnehmer, soll die persönliche Kontaktaufnahme fortgesetzt werden. Diese Aktivierungsversuche des Teilnehmers sollen dabei eine Anzahl von max. 3 aufsuchenden Kontaktaufnahmen innerhalb der individuellen Teilnehmerlaufzeit (regelhaft 8 Wochen) nicht überschreiten.



Nach der insgesamt dritten Verwarnung – unabhängig davon, ob die Verwarnungen schriftlich oder mündlich erfolgten, hat der Auftragnehmer den Teilnehmer aus der Maßnahme abzumelden und den jeweils zuständigen Ansprechpartner bei der Auftraggeberin (Jobcoach) unverzüglich per E-Mail zu unterrichten. 

Ist weder die persönliche Kontaktaufnahme noch die schriftliche Hinterlegung der Verwarnung im Briefkasten möglich, weil etwa der Teilnehmer unter der angegebenen Anschrift nicht identifiziert werden kann, hat in jedem Fall eine unverzügliche Mitteilung des Auftragnehmers an eine von der  der Auftraggeberin benannte Stelle zu erfolgen. 

Die festgelegte individuelle Zuweisungsdauer bezieht sich auf die tatsächliche Teilnahme an der Maßnahme und verlängert sich um entstandene unentschuldigte Fehlzeiten und Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, so dass jeder Teilnehmer, sofern er nicht in Arbeit oder Ausbildung vermittelt ist, 40 Termine absolviert. Im Falle der Arbeitsunfähigkeit hat der Teilnehmer die ärztliche Bescheinigung unverzüglich dem Auftragnehmer vorzulegen. Der Auftragnehmer erfasst die Arbeitsunfähigkeit in der Fachanwendung (START.ZEIT-Plus) und hat die Originalbescheinigung an die Auftraggeberin weiterzuleiten. Termine zur Vorstellung bei einem Arbeitgeber gelten als Anwesenheitszeiten. Sie sind vom Auftragnehmer zu organisieren und zu genehmigen. 

Sofern aus Sicht des Auftragnehmers zwingende Gründe, gegen einen Verbleib des Teilnehmers in der Maßnahme vorliegen, die der Teilnehmer nicht zu vertreten hat, kann der Teilnehmer in Absprache mit der Auftraggeberin aus der Maßnahme abgemeldet werden. 

Macht ein Teilnehmer geltend, er habe wegen eines Beschäftigungsverhältnisses (sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis oder „Mini-Job“) die Maßnahme nicht – mehr – besuchen können, so hat der Auftragnehmer diesen Umstand im Bericht zu vermerken und zudem zwingend den Teilnehmer darauf hinzuweisen, unverzüglich eine Erklärung des Arbeitgebers über die Einsatz-/ Arbeitszeiten des Teilnehmers an die Auftraggeberin zu übersenden (vgl. § 60 SGB I).

Der Auftragnehmer hat darüber hinaus die Auftraggeberin über alle Tatsachen zu informieren, die Aufschluss darüber geben, ob und inwieweit Leistungen zu Recht erbracht worden sind oder werden; der Auftragnehmer hat ferner Änderungen, die für die Leistung erheblich sind, unverzüglich der Auftraggeberin mitzuteilen (§ 61 SGB II).
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Voraussetzung für den Erfolg der Maßnahme ist fachlich qualifiziertes und erfahrenes Personal. Der Personaleinsatz muss quantitativ und qualitativ der anzuwendenden Methodik zur Zielerreichung, der nachhaltigen Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder Ausbildung, entsprechen. Daraus resultiert ein entsprechender Anspruch an die mit der Aufgabe betrauten Fachkräfte. 
Der Auftragnehmer und die mit der Maßnahme betrauten Mitarbeiter oder dritten Personen (z. B. „freie Mitarbeiter“) haben die Vorgaben des § 8a Abs. 2 SGB VIII zu beachten. Werden gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls des Kindes oder  Jugendlichen bekannt, so hat der Auftragnehmer bzw. die mit der Maßnahme betrauten Mitarbeitern oder dritten Personen das Gefährdungsrisiko abzuschätzen und ggf. das Jugendamt einzuschalten. Bei der Einschätzung des Gefährdungsrisikos ist eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen. 

Der Auftragnehmer und die mit der Maßnahme betrauten Mitarbeiter oder dritten Personen sind verpflichtet, bei den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt zu informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden.

Als fachlich geeignet gilt, wer über einen Berufs- oder Studienabschluss in einem oder mehreren Bereichen der Personal-, Betriebs- oder Volkswirtschaft, Psychologie, Sozialen Arbeit, Erziehungswissenschaften oder Sozialpädagogik und eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung, innerhalb der letzten 4 Jahre, sowie Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeits-/Personalvermittlung bzw. den Personalauswahlsystemen/-kriterien der Unternehmen oder im Personalwesen verfügt. 

Pädagogisch geeignet ist, wer über die Meisterprüfung oder Ausbildereignungsprüfung (AdA), pädagogische Ergänzungsstudiengänge oder vergleichbare Zusatzqualifikationen und Berufserfahrung in der Ausbildung oder Weiterbildung verfügt. 

Das vom Auftragnehmer einzusetzende Personal soll über umfassende Berufserfahrung hinsichtlich der beruflichen Eingliederung und aktivierenden Vermittlung und Selbstvermarktung der Teilnehmer verfügen. Hierin eingeschlossen sind u.a. umfängliche Kenntnisse der Anforderungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes und der jeweiligen Berufsgruppen. Vorausgesetzt werden weiterhin tiefgreifende Erfahrungen als Coach, im Kommunikations- und Bewerbungstraining und der Erstellung individueller, kreativer sowie passgenauer Bewerbungsunterlagen. 

Daneben sollte das mit der Maßnahme betraute Personal im Umgang mit entsprechenden MS-Office-Anwendungen (Word, Excel, Outlook) und vergleichbaren Anwendungen vertraut sein und Kenntnisse im Umgang mit Online-Angeboten und der Stellenrecherche im Internet besitzen, um den Teilnehmer bei der Stellensuche und Bewerbung allumfänglich unterstützen zu können. 



Die Teilnehmer der Maßnahme sollen in der Weise durch fachlich und pädagogisch geeignete Coaches sowie Personalvermittler betreut werden, dass während der Maßnahmedauer  mindestens 10 VZÄ durchgängig für die Betreuung der Teilnehmer zur Verfügung stehen. Hiervon soll ca. 1 VZÄ für die aufsuchende Arbeit eingesetzt werden. 
1 VZÄ entspricht hier 39 Wochenstunden. Bei einer dreistündigen Anwesenheit der Teilnehmer pro Tag und Gruppe entfallen auf jeden Coach zusätzlich mindestens zwei Zeitstunden, die für administrative Arbeiten, bspw. Dokumentationen zu den Teilnehmern, Ausarbeitungen für Workshops etc., verwandt werden können.

Um die hier beschriebene Maßnahme unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppe und des unter B.2.2.2 dargestellten inhaltlichen und methodischen Ansatzes fachgerecht umsetzen zu können, sollen alle Fachkräfte über nachweisbare Kenntnisse und Erfahrung im Bereich Personalvermittlung/Coach/beruflichen Eingliederung, sowie davon mindestens 2 Fachkräfte mit mindestens 2,0 VZÄ zusätzlich über nachweisbare Kenntnisse und Erfahrung im Bereich der Sozialarbeit/Sozialpädagogik verfügen. 

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass das eingesetzte Personal über ein für die Zielerreichung der Maßnahme erforderliches aktuelles fachliches und pädagogisches Methodenrepertoire und den erforderlichen aktuellen fachlichen und (sozial-) pädagogischen Wissensstand verfügt. 

Dem Konzept des Bieters ist eine tabellarische Übersicht bzgl. der Qualifikation des vorgesehenen Personals beizufügen. Die oben aufgeführten Mindestanforderungen an die Personalausstattung sind in der tabellarischen Übersicht auszuweisen. 

Die Auftraggeberin weist darauf hin, dass sie die Angaben des Bieters jederzeit überprüfen kann und der Auftragnehmer auf Wunsch der Auftraggeberin die Qualifikation des vorgesehenen und eingesetzten Personals durch entsprechende aussagekräftige Unterlagen nachzuweisen hat. 

Personalveränderungen während der Vertragslaufzeit sind vom Auftragnehmer der Auftraggeberin (Abt. Arbeitsmarktpolitische Instrumente) rechtzeitig, d.h. vor tatsächlicher Umsetzung, mitzuteilen. Die Mitteilung muss aussagekräftige Personalunterlagen und ein entsprechend geändertes Personalblatt (tabellarische Übersicht; s.u.) beinhalten. Die Pflicht des Auftragnehmers zur Erstellung und Übersendung der monatlichen Personaleinsatzliste (vgl. Punkt B.2.7.1) bleibt hiervon unberührt.



Die tabellarische Übersicht ist wie folgt zu gliedern:

Personaleinsatz

	Name
	vorgesehene Funktion als
	Einsatz des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin in Wochenstunden
	Kenntnisse und Erfahrungen 
der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters

	
	
	
	fachlich
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	Branche

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Summe der Wochenstunden
(bitte Mindestanzahl von 390 Wochenstunden einhalten) 
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Abb.: Tabellarische Übersicht über den Personaleinsatz

Der Auftragnehmer verpflichtet sich jedoch, die von ihm zur Durchführung der Maßnahme auf der o. g. tabellarischen Übersicht angegebene Personalkapazität gemäß seinem Angebot ausschließlich für die Leistungserbringung einzusetzen. Die angebotenen Personalkapazitäten dürfen durch andere Tätigkeiten des Auftragnehmers nicht eingeschränkt werden.

Eine Vertretungsregelung im Urlaubs- oder Krankheitsfall ist vom Auftragnehmer sicher zu stellen.

[bookmark: _Toc314217866]B.2.6 Preiskalkulation

B.2.6.1 Grundsätzliches
Im Rahmen der Preiskalkulation (Preisblatt Teil E) sind alle mit der Durchführung der Maßnahme in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Kosten zu berücksichtigen. 
Insbesondere sind in eine monatliche Kostenpauschale als (monatlicher Festpreis) einzukalkulieren:
· Personal- und Sachkosten des Auftragnehmers (auch für aufsuchende Leistungen des Auftragnehmers und für die Initiierung und Betreuung einer betrieblichen Erprobung der Teilnehmer)
· Lehrgangskosten einschließlich aller notwendigen Lern- und Arbeitsmittel, die nicht unter Punkt B.1.2 genannt sind (Flip-Charts o. ä.), Kosten für die Erstellung oder Optimierung von Bewerbungsunterlagen, Kosten für Bewerberfotos, Kosten für den Versand der Bewerbungsunterlagen, Papier für Bewerbungsunterlagen (Papier, 80 g/qm, reinweiß)
· Kosten für notwendige Arbeitsschutzbekleidung (Arbeitskleidung sowie geeignete Schutzausrüstung), sofern diese vom Arbeitgeber nicht übernommen werden. Dies gilt auch für die betrieblichen Praktika. 
· Gesetzliche Unfallversicherung und Aufnahme in die betriebliche Haftpflichtversicherung für die Teilnehmer: Die Auftraggeberin stellt Räumlichkeiten zum Zwecke der Durchführung der Maßnahmen zur Verfügung. Diese Räumlichkeiten entsprechen den Anforderungen des Bauordnungsrechts und sonstiger ordnungsrechtlicher Vorschriften (z. B. Brandschutz). Die Auftraggeberin übernimmt jedoch darüber hinaus keinerlei Haftung für Vermögens-, Sach- und Personenschäden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Teilnehmer in den Schutzbereich der betrieblichen Unfall- und Haftpflichtversicherung aufzunehmen, so dass die Teilnehmer insbesondere während der Anwesenheit in den Räumlichkeiten über einen entsprechenden Versicherungsschutz verfügen. Dies gilt nicht für Schäden, die von den Teilnehmern grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden.

In eine monatliche Kostenpauschale (monatlicher Festpreis) sind nicht einzukalkulieren:
· Mietkosten, räumliche und sächliche Ausstattung lt. Punkt B.1.3, Energiekosten (Strom, Wasser, Heizung)
· Reinigungskosten
· EDV- und IT-Support
· Kosten für Telefonie und Internet
· Fahrtkosten des Teilnehmers zur Teilnahme an der Maßnahme beim Auftragnehmer 
· Fahrtkosten des Teilnehmers zum Praktikumsbetrieb im Rahmen der Maßnahme 
· Fahrtkosten des Teilnehmers zu Vorstellungsgesprächen bei Arbeitgebern 

Die Fahrtkosten des Teilnehmers zum Auftragnehmer, aus Anlass der Teilnahme an der Maßnahme, sind nicht in den Angebotspreis einzukalkulieren. Bei den Fahrtkosten handelt es sich um einen individualspezifischen Anspruch des Teilnehmers gegen den Auftragnehmer.



In diesem Fall ist der Auftragnehmer zu einer ordnungsgemäßen zur Verfügungstellung der jeweils notwendigen RMV-Fahrkarte (max. Wochenkarte), der Abwicklung der Fahrtkostenerstattung bei Nutzung privater PKW, Zweirad etc. (gem. Bundesreisekostengesetz) gegenüber dem Teilnehmer verpflichtet und entscheidet im Rahmen der Ermessensausübung über die Angemessenheit der Fahrtkosten. Der Auftragnehmer erklärt sich mit der Angebotsabgabe bereit, die Bereitstellung der RMV-Fahrkarten, die Abrechnung und Verauslagung der Fahrtkosten der Teilnehmer zu übernehmen, soweit diese ihren Anspruch an ihn abtreten.

Zum Erstbesuch der Maßnahme erhält der Teilnehmer eine entsprechende Fahrkarte (Tageskarte bzw. Hin- und Rückfahrschein) von der Auftraggeberin. Die Teilnehmer erhalten die jeweils erforderlichen RMV-Fahrkarten (Wochenkarten) persönlich vom Bürgerbüro des Kreises Offenbach auf Grundlage einer entsprechenden Anforderungsliste, die der Auftragnehmer täglich jeweils vormittags (für die Vormittagsgruppe) und nachmittags (für die Nachmittagsgruppe) dem Bürgerbüro des Kreises rechtzeitig zu übermitteln hat. Die Auftraggeberin weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Abholung und Ausgabe der Fahrkarten ggfs. auch durch den Auftragnehmer zu gewährleisten ist, sofern dies seitens der Auftraggeberin für notwendig erachtet werden sollte.

Die zur Verfügungstellung der jeweils notwendigen RMV-Fahrkarte (max. Wochenkarte)  hat ab dem ersten Maßnahmetag zu erfolgen. Für Teilnehmer, die mit eigenem PKW oder Zweirad etc. zum Maßnahmeort, zum Praktikumsbetrieb oder Arbeitgeber (zum Zwecke von Bewerbungsgesprächen) anreisen, soll der Auftragnehmer die hierbei entstehenden Reisekosten im erforderlichen Maße auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes im Nachhinein an die Teilnehmer auf ein von diesen genanntes Bankkonto überweisen. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass die Zielgruppe (Antragssteller auf Leistungen nach SGB II) nicht in der Lage ist, in Vorkasse zu treten.

Der Auftragnehmer führt den Nachweis gegenüber der Auftraggeberin i.d.R. anhand von Abrechnungslisten. Diese Abrechnungslisten hat der Auftragnehmer spätestens jeweils am 10. des Folgemonats für den vorangegangenen Monat an die Auftraggeberin (Abteilung Arbeitsmarktpolitische Instrumente) zu senden.

Alle erforderlichen Listen werden dem Auftragnehmer rechtzeitig zum Maßnahmebeginn durch die Auftraggeberin zur Verfügung gestellt und sind vom Auftragnehmer anzuwenden.
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B.2.7 Abrechnung

[bookmark: _Toc314217868]B.2.7.1 Kostenpauschale

Der Auftragnehmer ermittelt eine, für alle Leistungsbestandteile der Maßnahme geltende Kostenpauschale als Festpreis, die er im Preisblatt (Teil E) als kalkulatorische Grundlage angibt. In das Preisblatt ist daher eine monatliche Pauschale (1 Monat = 30 Kalendertage) als Angebot des Bieters einzutragen.

Grundlagen der Abrechnung sind:

a. Eine vom Auftragnehmer zu führende monatliche Teilnehmerliste, auf die alle zugewiesenen Teilnehmer und deren Status (Anwesenheit, unentschuldigtes und entschuldigtes Fehlen, Krankheit, Hausaufgabe) vom Auftragnehmer eingetragen werden. In der Teilnehmerliste ist darüber hinaus zu vermerken, wenn sich der Teilnehmer im Praktikum befindet.
b. Eine vom Auftragnehmer zu führende monatliche Personaleinsatzliste, auf die der tatsächlich geleistete Personaleinsatz je Arbeitswoche (Name des Mitarbeiters, IST-Stunden) eingetragen werden.

Beide Listen sind rechtsverbindlich zu unterzeichnen und jeweils bis zum 10. des Folgemonats für den vorangegangenen Kalendermonat an die Auftraggeberin (Abt. Arbeitsmarktpolitische Instrumente) zu senden.


B.2.7.2 Anzahl an Vermittlungen 

Die Auftraggeberin erwartet eine monatliche Vermittlungsquote von 30% aller zugewiesenen und mindestens 1x persönlich in der Maßnahme erschienen Teilnehmer. 

Als Vermittlung gilt entweder 

· die Vermittlung in versicherungspflichtige Beschäftigung oder 
· die Vermittlung in eine Beschäftigung, die etwa mit einer (weiteren) geringfügigen Beschäftigung zusammengenommen die Sozialversicherungspflichtgrenze überschreitet. 

Diese Vermittlungsquote ist erstmals 2 Monate nach Maßnahmebeginn (d.h.: ab 01.06.2012) vom Auftragnehmer an die Auftraggeberin (Abteilung Arbeitsmarktpolitische Instrumente) zu übermitteln. Ab Juni 2012 ist die Vermittlungsquote jeweils am 10. des Monats für den jeweils vorangegangenen Kalendermonat an die Auftraggeberin  zu übermitteln.



Die Auftraggeberin weist ausdrücklich darauf hin, dass bei Unterschreiten der Vermittlungsquote der Auftragnehmer dies in einem entsprechenden Gespräch der Auftraggeberin zu erläutern hat.

Eine fortgesetzte Unterschreitung der Vermittlungsquote aus Gründen, die der Auftragnehmer zu vertreten, stellt eine Pflichtverletzung nach den vertraglichen Regelungen sowie im Sinne der §§ 7, 14 VOL/B dar.
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B.3.1 Methodik und Didaktik
Die Angebote sind an der Zielsetzung der Maßnahme auszurichten (vgl. B.2.2.1). Die Methodik und Didaktik der Maßnahme soll zielorientiert, unter Berücksichtigung der Fähigkeiten und besonderen Bedürfnisse des einzelnen Teilnehmers ausgerichtet sein. Es ist demnach eine Arbeitssituation zu schaffen, die an vorhandenen Kenntnissen, Kompetenzen und beruflichen Erfahrungen der Teilnehmer ansetzt und diese in ihrer Eigenverantwortung stärkt.

Die zielgruppengerechte Methodik und Didaktik muss sich sowohl auf die Fachtheorie als auch auf die Fachpraxis beziehen und vom Bieter in seinem Angebot beschrieben werden.


B.3.2	Zielorientierte, adressatengerechte Begleitung, Beratung und pädagogische Trainings- sowie Lernangebote

Ausgehend von der Feststellung der persönlichen Fähigkeiten und individuellen Bedürfnisse ist die persönliche Begleitung der Teilnehmer bedarfs- und zielorientiert über die gesamte Maßnahmedauer einzusetzen. 

Zu den Angeboten gehören insbesondere: 

· aktivierungs- und vermittlungsfördernde Beratung und Einzelfallhilfe sowie Gruppenangebote 
· Durchführung von modularen Trainings- bzw. Lerneinheiten zur Förderung der Teilnehmer zur Förderung der Eigenbemühungen der Teilnehmer zur Eingliederung in Arbeit bzw. Ausbildung.
· Anleitung und Unterstützung bei der Suche nach Arbeits- bzw. Praktikumsplätzen
· Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen Teilnehmern, Auftragnehmer, Auftraggeberin und ggf. den Praktikumsbetrieben.



B.3.3 Berichte an die Auftraggeberin


B.3.3.1 Tägliche Auslastung der Maßnahme

Der Auftragnehmer hat die Auftraggeberin täglich über die Auslastung der Maßnahme zu informieren. Hierbei sind insbesondere folgende Daten an die Auftraggeberin zu übermitteln:

a.) Anzahl der aktuell (bezogen auf den jeweiligen Berichtstag) zugewiesenen Teilnehmer, getrennt nach vormittags und nachmittags
b.) Anzahl der aktuell (bezogen auf den jeweiligen Berichtstag) in der Maßnahme tatsächlich erschienenen Teilnehmer, getrennt nach vormittags und nachmittags.

Diese Daten soll der Auftragnehmer der Auftraggeberin in einer von ihr zur Verfügung gestellten Liste bis spätestens 8.00 Uhr des Folgetages per E-Mail zukommen lassen.

Die Auftraggeberin behält sich vor, ggfs. weitere für die Zusteuerung relevante Daten vom Auftragnehmer abzufragen.


B.3.3.2 Teilnehmerbezogene Berichte

Nach Beendigung der individuellen Teilnahme hat der Auftragnehmer einen zusammenfassenden teilnehmerbezogenen Abschlussbericht zu erstellen. Der Abschlussbericht hat insbesondere folgende Informationen zu enthalten:

a.) Branchen und Tätigkeiten, auf die sich der Teilnehmer im Verlauf der Maßnahme beworben hat mit Angabe der Anzahl und Art (bspw. Online-Bewerbung, Papierbewerbung) der Bewerbungen.
b.) Angaben zu einem durchgeführten Praktikum mit Praktikumsvertrag und Praktikumsbescheinigung.
c.) Gründe für die Nichtvermittlung
d.) Aktuelle Bewerbungsmappe mit Foto

Die unter Buchstaben a.) bis d.) genannten Informationen, soll der Auftragnehmer in die von der Auftraggeberin hierfür zur Verfügung gestellten Dokumente eintragen und bis spätestens 5 Werktage nach Beendigung der Maßnahme des Teilnehmers, an den bei der Auftraggeberin zuständigen Mitarbeiter (Jobcoach) übergeben.




B.3.3.3 Maßnahmenbezogene Berichte / Statistik

Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin (Abt. Arbeitsmarktpolitische Instrumente) bis spätestens am 5. Werktag des Monats eine „Monatsstatistik“ für den jeweils vorausgegangenen Monat elektronisch zu übermitteln.

Diese Monatsstatistik hat insbesondere mindestens folgende Angaben zu enthalten:

Zugänge:
· zugewiesene Teilnehmer
· gegenwärtig aktive Teilnehmer

Abgänge:
· Abgänge durch Integration in den 1. Arbeitsmarkt
· davon voll sv-pflichtig
· davon geringfügige Beschäftigung (nicht sv-pflichtig/Minijob)
· davon in Ausbildung
· innerhalb der Maßnahmelaufzeit nicht-vermittelte Teilnehmer
· nicht in der Maßnahme erschienene Teilnehmer

Die Auftraggeberin behält sich vor, vom Auftragnehmer weitere statistische Angaben zu verlangen.


B.3.3.4 Zwischenbericht

Spätestens zum 30.11.2012 hat der Auftragnehmer der Auftraggeberin (Abteilung Arbeitsmarktpolitische Instrumente) einen zusammenfassenden Zwischenbericht vorzulegen. Dieser ist u. a. Grundlage für die Entscheidung der Auftraggeberin zu einer optionalen Verlängerung.

Die Inhalte des Zwischenberichts können analog der Gestaltung des Abschlussberichts vorgenommen werden.

B.3.3.5 Abschlussbericht

Spätestens vier Wochen nach Abschluss der Gesamtmaßnahme (ohne Optionszeitraum), d.h. zum 30.04.2013, erstellt der Auftragnehmer einen zusammenfassenden Gesamtbericht mit statistischen Auswertungen über den Gesamtverlauf der Maßnahme und sendet diesen an die Abteilung Arbeitsmarktpolitische Instrumente bei der Auftraggeberin. 



Die Auftraggeberin behält sich vor, zum Zweck des Berichtswesens Formulare zu entwickeln bzw. zu ändern oder die Entwicklung neue spezifischer Formulare/Dokumente der Auftragnehmerin zu übertragen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, diese Formulare zu verwenden. Nicht verwendete oder lückenhaft oder nicht vollständig ausgefüllte Formulare in diesem Sinne bzw. nicht oder mit wesentlicher Zeitverzögerung eingereichte Berichte gelten als Pflichtverletzung des Auftragnehmers.

Die Gesamtberichte an die Abteilung Arbeitsmarktpolitische Instrumenten dürfen keine personenbezogenen Daten enthalten.
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Der Bieter hat in seinem Angebotskonzept auf maximal 40 Seiten darzustellen, wie er die Anforderungen einer erfolgreichen Aktivierung und beruflichen Eingliederung der Teilnehmer erfüllen wird und wie er die Qualität der Durchführung sicherstellen wird. 

Das Konzept ist entsprechend der vorgegebenen Reihenfolge der nachfolgenden Wertungskriterien zu gliedern. Sofern dieses nicht nach der vorgegebenen Gliederung erstellt worden ist, kann es ausgeschlossen werden.

B.4.1	Wertungskriterium „Teilnehmeraktivierung und Teilnehmermotivation“		(Gewichtung bei der Wertung: 20% der Gesamtpunktzahl)
Die Teilnehmer werden i.d.R. durch einen Verwaltungsakt der Maßnahme zugewiesen.
Beschreiben Sie bitte anhand eines Beispielfalls oder mehrerer Beispielfälle, wie Sie den ersten Tag  bzw. die „Aufnahmephase“ mit den neu zugewiesenen Kunden konkret gestalten wollen. Gehen Sie dabei auch auf mögliche unterschiedliche Motivationslagen von zugewiesenen Teilnehmern hinsichtlich deren Bereitschaft zur Teilnahme an der Maßnahme ein.
B.4.2	Wertungskriterium „Projektansatz“
	(Gewichtung bei der Wertung: insgesamt 40% der Gesamtpunktzahl)
Die Maßnahme zielt konsequent auf eine schnelle Aktivierung und Integration des Teilnehmers in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (Arbeit oder betriebliche Ausbildung, § 46 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SGB III) ab.

Nachfolgend werden vier Szenarien dargestellt:

Beschreiben Sie anhand folgender Szenarios, wie Sie die zugewiesenen Teilnehmer an die Maßnahme und deren Zielsetzung konkret heranführen und den Verlauf der Maßnahme zielführend umsetzen wollen.


a. Teilnehmer mit schlechten Deutschkenntnissen, keinen PC Kenntnissen, ohne berufliche Qualifikation, 46 Jahre alt.
(Gewichtung bei der Wertung: 10% der Gesamtpunktzahl)

b. Teilnehmer mit akademischer Ausbildung, motiviertem Auftreten, langzeitarbeitslos, 55 Jahre alt.
(Gewichtung bei der Wertung: 10% der Gesamtpunktzahl)

c. Teilnehmer, der langjährig als Facharbeiter tätig war, seit 3 Jahren arbeitslos ist und keinen Sinn in der Maßnahme sieht,  53 Jahre alt.
(Gewichtung bei der Wertung: 10% der Gesamtpunktzahl)

d. Teilnehmer, der trotz Zuweisung nicht zur Maßnahme erscheint, 20 Jahre alt. (Gewichtung bei der Wertung: 10% der Gesamtpunktzahl)
Legen Sie Ihren Projektansatz für jedes Szenario dar:
Beschreiben Sie bitte für jedes Szenario den von ihnen beabsichtigten theoretischen Ansatz zur erfolgreichen Umsetzung der Zielsetzung (schnelle Aktivierung und Integration des Teilnehmers in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung) und begründen Sie diesen. 
Beschreiben Sie unter Bezugnahme auf das jeweilige Szenario, wie Sie die zugewiesenen Teilnehmer an die Maßnahme und deren Zielsetzung konkret heranführen und den Verlauf der Maßnahme zielführend umsetzen wollen.
Stellen Sie bitte anhand einer detaillierten Wochenplanung sowie einer Maßnahmenplanung (regelhafter Gesamtverlauf eines Teilnehmers in der Maßnahme) dar, wie sie beabsichtigen, die Maßnahme inhaltlich, organisatorisch und strukturell umzusetzen.
Die Ausführungen zum Projektansatz werden für jedes Szenario getrennt gewertet.

B.4.3	Wertungskriterium „Operativer Personaleinsatz“
	(Gewichtung bei der Wertung: 20% der Gesamtpunktzahl)

Die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahme setzt qualifiziertes, konstantes und ausreichendes Personal voraus. Stellen Sie bitte konkret dar, wie Sie im Falle eines gleichzeitigen Ausfalls von drei Mitarbeitern (bspw. Aufgrund von Krankheit) den für diese Maßnahme vorgegebenen und notwendigen Personaleinsatz sicherstellen wollen.

B.4.4	Wertungskriterium „Qualitätssicherung und Evaluation“		(Gewichtung bei der Wertung: 20% der Gesamtpunktzahl)

Stellen Sie bitte dar, über welche Qualitätsstandards Sie mit Blick auf die Umsetzung der Maßnahme verfügen und welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung Sie konkret umsetzen wollen.
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Teil C. Vertragsbedingungen

Zwischen der

Pro Arbeit – Kreis Offenbach – (AöR), Kommunales Jobcenter, vertreten durch den stellvertretenden Vorstand, Herrn Boris Berner, Dienstsitz Werner-Hilpert-Straße 1, 63128 Dietzenbach,

- nachfolgend als „Auftraggeberin“ bezeichnet -
und


- nachfolgend als „Auftragnehmer“ bezeichnet - 

wird hiermit folgende vertragliche Vereinbarung über die Konzeption und Durchführung von Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung („Alle-Aktivierungszentrum“; Vergabe-Nr.: 12-PROARBEIT-08) geschlossen:


1. Teil:	Allgemeine Regelungen


§ 1
Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Abruf und die Durchführung der oben bezeichneten Aktivierungs- und Eingliederungsmaßnahme. 

(2) Inhalt und Umfang der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen bestimmen sich nach den in § 2 bezeichneten Vertragsbestandteilen. 

(3) Für die Besetzung und Nachbesetzung der Teilnehmerplätze, den Austausch und Ausschluss von Teilnehmern, die Zahlung der vereinbarten Vergütung pro Teilnehmermonat sowie die laufende Qualitätskontrolle und Zusammenarbeit ist die Auftraggeberin zuständig. 

(4) Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch darauf, dass die Vergabe weiterer oder vergleichbarer Maßnahmen, die Gegenstand dieses Vertrages sind oder die gleiche Rechtsgrundlage haben, an andere Auftragnehmer unterbleibt.




§ 2
Vertragsbestandteile

(1) Als Vertragsbestandteile gelten in der nachstehenden Rangfolge:
1.		die Bedingungen und Vereinbarungen dieses Vertrages einschließlich dem den Vergabeunterlagen beigefügten Preisblatt,
2.	die Leistungsbeschreibung zu diesem Vergabeverfahren 12-PROARBEIT-08,
3.	das Angebot des Auftragnehmers auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung zum vorgenannten Vergabeverfahren,
4.	die „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/B),
5.	im Übrigen die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

(2) Etwaige Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers finden keine Anwendung.


§ 3
Vertragslaufzeit

Der Vertragsbeginn und das Vertragsende sind dem Preisblatt zu entnehmen. Der Vertrag endet mit dem ausgewiesenen Vertragsende, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Auf die Regelungen zum Optionszeitraum (§ 22) wird verwiesen.


§ 4 
Durchführung des Vertrages

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine vertraglich geschuldeten Leistungen vertragsgerecht unter Anwendung größtmöglicher Sorgfalt innerhalb der vereinbarten Fristen zu erbringen. Der Auftragnehmer hat bei der Durchführung dieses Vertrages die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. 

(2) Der Auftragnehmer hat seine vertraglich geschuldeten Leistungen frei von Rechten Dritter zu erbringen. Der Auftragnehmer stellt die Auftraggeberin von etwaigen Schadenersatzansprüchen Dritter jeder Art frei, sofern die Ansprüche auf ein schuldhaftes Verhalten des Auftragnehmers im Zusammenhang mit der Beauftragung und Durchführung dieses Vertrages zurück zu führen sind. 

(3) Fallen ein oder mehrere Mitglieder einer Bietergemeinschaft nach der Zuschlagserteilung aus, muss weiterhin die ordnungsgemäße Leistungserbringung sichergestellt sein. Die Auftraggeberin ist unverzüglich über den Ausfall zu informieren. Die Aufnahme eines weiteren Mitglieds der Bietergemeinschaft ist nur mit Zustimmung der Auftraggeberin zulässig. 

(4) Im Falle der Beauftragung von Subunternehmern hat der Auftragnehmer bei der Übertragung von Teilen der Leistung (Unterauftrag) nach wettbewerblichen Aspekten zu verfahren und den Subunternehmer auf die Einhaltung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten, insbesondere auf die Einhaltung des Datenschutzes (vgl. § 12 dieses Vertrages) und zum Informations- und Prüfrecht (vgl. § 14 dieses Vertrages) hinzuweisen und sicherzustellen, dass der Subunternehmer diese Bestimmungen in gleicher Weise einhält wie der Auftragnehmer selbst. Eine Übertragung von Leistungen auf Subunternehmer, die nicht bereits bei Zuschlagserteilung genehmigt wurden, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin möglich. Zusammenfassend sind sich die Parteien darüber einig, dass bei der Einschaltung von Subunternehmern der Auftragnehmer gegenüber der Auftraggeberin für die ordnungsgemäße Gesamtabwicklung des Auftrags haftet. Beim Ausfall eines Subunternehmers ist die Auftraggeberin unverzüglich vom Auftragnehmer zu informieren. Ein „Austausch“ von Subunternehmern ist nur unter den Voraussetzungen des Satzes 2 zulässig.


§ 5 
Vergütung 

(1) Die Leistungen des Auftragnehmers sind auf der Grundlage des Preisblatts zu vergüten. Näheres ist den besonderen Regelungen, insbesondere §§ 20ff. dieses Vertrages zu entnehmen. 

(2) Mit der vereinbarten Vergütung nach §§ 20ff. dieses Vertrages sind alle Leistungen abgegolten, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrages erforderlich sind. Erhöhungen der Vergütung während der gesamten Vertragslaufzeit sind ausgeschlossen.

(3) Hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht wird auf Abschnitt 4.21.2 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) verwiesen. Daraus folgt, dass bei der Durchführung von Maßnahmen im Sinne des § 46 SGB III ein umsatzsteuerrechtlicher Ausnahmetatbestand gemäß § 4 Nr. 21 Buchstabe a UStG vorliegen kann. Daher wird unterstellt, dass bei Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung im Sinne des (§ 16 SGB II 
i. V. m.) § 46 SGB III keine Umsatzsteuerpflicht besteht und ein Umsatzsteuerbetrag nicht auszuweisen ist. Die Auftraggeberin ist wiederum gehalten, keine Umsatzsteueranteile an der Vergütung des Maßnahmeträgers/Auftragnehmers zu übernehmen. Sofern eine solche Umsatzsteuer gleichwohl ausgewiesen wird, besteht ein Vergütungsanspruch des Auftragnehmers lediglich in Höhe des Netto-Betrages.

(4) Die in Absatz 3 erläuterte Umsatzsteuerbefreiung setzt eine Bescheinigung voraus, dass die Maßnahme auf einen Beruf vorbereitet. Nach Maßgabe der Abschnitte 4.21.3 und 4.21.5 UStAE darf eine Bestätigung auch durch den Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende erfolgen. Die Auftraggeberin weist darauf hin, dass die nach Landesrecht zuständigen Behörden zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vergabeunterlagen mit der Bestätigung durch die Auftraggeberin einverstanden sind. 

Dieses Einverständnis kann jedoch widerrufen oder inhaltlich geändert werden. Ein Anspruch der Auftraggeberin auf Erteilung dieser Bestätigung oder gar das rechtliche „Einstehen-Müssen“ der Auftraggeberin für die Bindungswirkung dieser Bestätigung im Sinne des Abschnitts 4.21.5 Absatz 5 Satz 5 UStAE i. V. m. §§ 171 Abs. 10, 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Abgabenordnung kann hieraus nicht abgeleitet werden.

(5) Die Abtretung von Forderungen an Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin zulässig. 


§ 6
Rechnungslegung 

(1) Der Auftragnehmer stellt die für die Maßnahme vereinbarte Monatspauschale (Festpreis) gemeinsam mit der Teilnehmerliste, der Personaleinsatzliste sowie ggfs. der Fahrtkostenliste(vgl. § 21a) in Rechnung. Sollte eine Bietergemeinschaft bestehen, hat die Rechnungsstellung im Namen der Bietergemeinschaft zu erfolgen und ist vom Bevollmächtigten der Bietergemeinschaft zu unterschreiben. Der Auftragnehmer übersendet die „Monatsabrechnung“ nachträglich an die Auftraggeberin. Die Auftraggeberin ist zur Zahlung binnen 30 Tagen nach Rechnungseingang verpflichtet. Die Zahlung erfolgt im Überweisungsverkehr auf ein vom Auftragnehmer schriftlich zu benennendes Konto. Als Tag der Zahlung gilt der Tag, an welchem die Auftraggeberin den Überweisungsauftrag an ihre Geldanstalt erteilt. 

(2) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Auftragnehmer die Vergütung nur anteilig für bis dahin ordnungsgemäß erbrachte Leistungen zu. Ohne Rechtsgrund erlangte Vergütung ist vom Auftragnehmer zurückzuerstatten. Der Rückerstattungsanspruch ist sofort fällig. Kommt der Auftragnehmer mit der Rückerstattung in Verzug, so ist der Erstattungsbetrag mit 8 Prozentpunkten über dem geltenden Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verzinsen. 

(3) Um eine zweckmäßige „Abarbeitung“ der bei der Auftraggeberin im Kalendermonat Dezember eingehenden Rechnungen sicherzustellen, hat der Auftragnehmer die Abrechnung der im Monat November erbrachten Leistungen spätestens am 
5. Kalendertag des Monats Dezember der Auftraggeberin vorzulegen. Die Auftraggeberin behält sich eine gesonderte Regelung für die im Monat Dezember erbrachten Leistungen (gesonderte Rechnungslegung) vor.



§ 7 
Haftungsausschluss 

(1) Die Auftraggeberin übernimmt keinerlei Haftung für Vermögens-, Sach- und Personenschäden. 

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Teilnehmer in den Schutzbereich der betrieblichen Unfall- und Haftpflichtversicherung aufzunehmen, so dass die Teilnehmer insbesondere während der Anwesenheit in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers über einen entsprechenden Versicherungsschutz verfügen. Dies gilt nicht für Schäden, die von den Teilnehmern grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden. 


§ 8 
Zusammenarbeit mit der Auftraggeberin, 
Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen bei der Gefährdung
des Wohls eines jugendlichen Teilnehmers

(1) Der Auftragnehmer erteilt der Auftraggeberin die zur Information über den jeweiligen Kenntnisstand - auch einzelner Teilnehmer - erbetenen Auskünfte ohne schuldhaftes Zögern. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, mit der Auftraggeberin zusammenzuarbeiten, insbesondere den jeweiligen Ansprechpartner unverzüglich über alle wesentlichen Vorgänge zu informieren und sämtliche in diesem Zusammenhang relevanten Unterlagen (Nachweise) unverzüglich an die Auftraggeberin zu übersenden. 

(2) Die Mitwirkungspflicht des Auftragnehmers umfasst ferner insbesondere:
-	Änderungen der fachlichen Leistungserbringung,
-	Anwesenheitszeiten der Teilnehmer,
-	Fehlzeiten von Teilnehmern wegen Krankheit sowie aus sonstigen Gründen,
-	Unzureichende Mitwirkung und Schlechtleistung von Teilnehmern,
-	Tatsachen im Sinne des § 61 Abs. 1 SGB II, die Aufschluss darüber geben können, ob und inwieweit Leistungen zu Unrecht erbracht worden sind oder werden, insbesondere Hinweise auf möglichen Leistungsmissbrauch durch Teilnehmer.

(3) Ein Verstoß des Auftragnehmers gegen die Mitteilungspflicht kann unter den Voraussetzungen des § 63 SGB II von der Auftraggeberin geahndet werden. Schadenersatzansprüche der Auftraggeberin gegenüber dem Auftragnehmer bleiben unberührt.



(4) Der Auftragnehmer und die mit der Maßnahme betrauten Mitarbeiter oder dritten Personen (z. B. „freie Mitarbeiter“) haben die Vorgaben des § 8a Abs. 2 SGB VIII zu beachten. Werden gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat der Auftragnehmer bzw. die mit der Maßnahme betrauten Mitarbeitern oder dritten Personen das Gefährdungsrisiko abzuschätzen und ggf. das Jugendamt einzuschalten. Bei der Einschätzung des Gefährdungsrisikos ist eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen. Der Auftragnehmer und die mit der Maßnahme betrauten Mitarbeiter oder dritten Personen sind verpflichtet, bei den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt zu informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden.


§ 9
Fehlzeitenmeldung

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei krankheitsbedingten Fehlzeiten der Teilnehmer unverzüglich die vom Teilnehmer bereits am ersten Tag der Erkrankung vorzulegende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung per Telefax an das Service-Center der Auftraggeberin (Fax-Nr.: 06074/8180-8930) zu übersenden und das Original bis zum 10. Kalendertag des Folgemonats an die Auftraggeberin zu übersenden. 

(2) Bei sonstigen Fehlzeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet, das Formular „Meldung Fehlzeit“ unverzüglich per Telefax an den zuständigen Ansprechpartner des Teilnehmers bei der Auftraggeberin zu übersenden.

(3) Der Auftragnehmer erhält nach der Bearbeitung der Fehlzeitenmeldung per E-Mail oder per Telefax eine Rückmeldung der Auftraggeberin, ob die gegenständliche Fehlzeit in der Anwesenheitsliste als „entschuldigt“ oder „nicht entschuldigt“ zu vermerken ist. Die Parteien sind sich darüber einig, dass es der Auftraggeberin obliegt, die Abwesenheit der Teilnehmer nach Maßgabe der sozialrechtlichen Vorschriften zu würdigen. Eine rechtliche Beratung der Teilnehmer durch den Auftragnehmer bzw. eine Zusicherung des Auftragnehmers gegenüber dem Teilnehmer, ob bzw. in welchem Umfang etwa Fehlzeiten als „entschuldigt“ oder „nicht entschuldigt“ gelten, ist nicht zulässig. Gleiches gilt für die zustimmungsbedürftige Ortsabwesenheit der Teilnehmer: eine Zustimmung zur Ortsabwesenheit darf während der Teilnahme nur durch die Auftraggeberin erteilt werden. Die Auftraggeberin trifft hierüber eine abschließende Entscheidung; der Auftragnehmer darf diese Entscheidung weder vorwegnehmen noch an Stelle der Auftraggeberin treffen.

(4) Eine verspätete bzw. unterlassene Fehlzeitenmeldung des Auftragnehmers bzw. ein Verstoß gegen § 9 Abs. 3 stellt eine Pflichtverletzung im Sinne der §§ 10, 11 dieses Vertrages dar.


§ 10
Pflichtverletzung durch den Auftragnehmer 

(1) Verstößt der Auftragnehmer, gleich aus welchen Gründen, schuldhaft gegen seine vertraglichen Pflichten (insbesondere gegen seine Pflichten aufgrund der Leistungsbeschreibung oder aus §§ 8, 9 dieses Vertrages) oder erfüllt er diese nicht in gehöriger, insbesondere branchenüblicher Weise, so kann die Auftraggeberin für jede Pflichtverletzung die Vergütung unter Berücksichtigung der begangenen Pflichtverletzung angemessen mindern. 

(2) Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

(3) Die Auftraggeberin ist berechtigt, aus diesem Vertrag resultierende Forderungen gegen Forderungen des Auftragnehmers, gleich aus welchem Rechtsgrund, aufzurechnen. Im Falle der Aufrechnung wird der Auftragnehmer hiervon schriftlich benachrichtigt. 


§ 11
Kündigungsrechte der Auftraggeberin, „Scientology“-Klausel

(1) Die Auftraggeberin ist berechtigt, im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch den Auftragnehmer den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Als wichtiger Grund gelten insbesondere die in § 6 Abs. 5 VOL/A genannten Tatbestände sowie schwerwiegende Verletzungen von Bestimmungen dieses Vertrages und seiner Bestandteile. 

(2) Für den Fall, dass der Auftragnehmer trotz Mahnung seinen vertraglichen Pflichten innerhalb angemessener Frist nicht nachkommt, kann die Auftraggeberin ebenfalls mit sofortiger Wirkung kündigen. 

(3) Ändern sich die für die Maßnahme maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen, kann die Auftraggeberin mit einer Frist von sechs Wochen zu dem Inkrafttreten der Rechtsänderung folgenden Quartalsende diesen Vertrag kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung wegen Nichteinhaltung des Vertrages bleibt davon unberührt. 

(4) Der Auftragnehmer verpflichtet sich bzw. stellt sicher, dass weder er noch seine Beschäftigten noch gegebenenfalls von ihm beauftragte Dritte bei der Erfüllung der Beauftragung die „Technologie von L. Ron Hubbard“ anwenden bzw. verbreiten. Bei einem Verstoß ist die Auftraggeberin berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. Weitergehende Rechte bleiben unberührt.



§ 12
Datenschutz 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Vorschriften zum Sozialdatenschutz, einzuhalten. Insbesondere darf der Auftragnehmer übermittelte oder erhobene Daten der Teilnehmer nur zur Erfüllung der in diesem Vertrag genannten Pflichten nutzen. Jede Verwendung dieser Daten zu anderen, insbesondere gewerblichen Zwecken ist unzulässig. Der Auftragnehmer sichert zu, die verarbeiteten und erhobenen Daten von seinem sonstigen Datenbestand zu trennen. 

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftrag sowie sämtliche ihm hierdurch zur Kenntnis gelangten internen Angelegenheiten, Unterlagen und Informationen sowie sonstige Betriebs- und Geschäftsangelegenheiten der Auftraggeberin auch nach Beendigung dieses Vertrages vertraulich zu behandeln. 

(3) Der Auftragnehmer hat ferner die Pflicht, die mit der Ausführung beauftragten Personen gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zu verpflichten, dies gilt auch für freie Mitarbeiter. Der Auftragnehmer ist auch selbst zur Einhaltung der Regelungen des 
§ 5 BDSG verpflichtet. Die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist vom Auftrag-nehmer zu prüfen und zu kontrollieren. 

(4) Die Teilnehmer sind darüber zu informieren, dass für die Eingliederung oder die Gewährung von Leistungen notwendige Mitteilungen im erforderlichen Umfang an die Auftraggeberin weitergeleitet werden. Bei der Information der Teilnehmer hat der Auftragnehmer hinreichend deutlich zwischen verbindlichen Sozialdaten im Sinne der 
§§ 67ff., 78ff. SGB X sowie zwischen sonstigen persönlichen Daten des Teilnehmers zu differenzieren. Sofern der Auftragnehmer eine freiwillige Einverständniserklärung des Teilnehmers über die Verarbeitung der persönlichen Daten vorlegt, ist der Teilnehmer darüber zu informieren, dass sich diese Freiwilligkeit lediglich auf sonstige persönliche Daten bezieht und die Erhebung, Speicherung, Nutzung, Übermittlung und sonstige Verarbeitung der erforderlichen Sozialdaten hingegen nicht vom Einverständnis der Teilnehmer abhängig ist.

(5) Ferner sind die Teilnehmer darüber zu informieren, dass es ihnen bei der Durchführung von „Rollenspielen“ und vergleichbaren Gruppenübungen freigestellt ist, ihre „Echtdaten“ zu verwenden. Bei der Erhebung von persönlichen und berufsrelevanten „Echtdaten“ ist jeder Teilnehmer berechtigt, die Erhebung im Einzelgespräch mit dem Personal des Auftragnehmers (und nicht im Rahmen der Gruppe) zu verlangen. 



(6) Der Auftragnehmer hat geeignete Vorkehrungen zu treffen und steht dafür ein, dass Daten nach Abs. 1 oder solche Kenntnisse nach Abs. 2 Dritten weder zugänglich gemacht noch sonst wie bekannt werden können. Der Auftragnehmer hat ferner durch geeignete Maßnahmen und Vorkehrungen Vorsorge gegen unbefugte Systemzugriffe von außen zu treffen (technisch-organisatorische Maßnahmen gemäß § 9 BDSG bzw. gemäß § 78a SGB X und Anlage zu § 78a SGB X). Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Mitarbeiter und etwaige Dritte ebenso Vorsorge gegen unbefugte Systemzugriffe von außen treffen. 

(7) Die Auftraggeberin behält sich ein Weisungsrecht hinsichtlich des Umgangs des Auftragnehmers mit den geschützten Daten vor. Der Auftragnehmer räumt der Auftraggeberin sowie Aufsichts- und Prüfbehörden der Auftraggeberin das Recht ein, Auskünfte bei ihm einzuholen, während der Betriebs- und Geschäftszeiten seine Grundstücke oder Geschäftsräume zu betreten und dort Besichtigungen und Prüfungen vorzunehmen und geschäftliche Unterlagen und Datenverarbeitungsprogramme einzusehen, soweit dies im Rahmen der Vereinbarung für die Überwachung des Datenschutzes erforderlich ist. 

(8) Zuwiderhandlungen gegen § 12 Absatz 1 bis Absatz 7 berechtigen die Auftraggeberin zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber hinsichtlich vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Datenschutzverstöße von allen Ansprüchen Dritter frei.

(9) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche erhobenen und verarbeiteten Daten noch zwei Jahre nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zur Verwendung durch die Auftraggeberin vorzuhalten, sie sodann jedoch aus seinen Systemen zu löschen. Die Löschung ist auf Verlangen nachzuweisen.


§ 13
Rücktritt und Antikorruptionsklausel 

(1) Ausschlussgründe im Sinne von § 6 Abs. 5 VOL/A berechtigen die Auftraggeberin zum Rücktritt vom Vertrag. Diese sind insbesondere:

· die Unzuverlässigkeit wegen einer nachweislichen schweren Verfehlung (z. B. Vorteilsgewährung, § 333 StGB oder Bestechung, § 334 StGB) 
oder ähnlichen Handlungen außerhalb korrekter geschäftlicher Gepflogenheiten,
· die nicht ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und/oder
· vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf Zuverlässigkeit sowie Fachkunde und Leistungsfähigkeit.

(2) Ein Ausschlussgrund ist ferner die Abgabe von Angeboten, die auf wettbewerbsbeschränkenden Absprachen im Sinne von § 298 StGB beruhen, die Beteiligung an unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), insbesondere eine Vereinbarung mit Dritten über die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, über zu fordernde Preise, über die Entrichtung einer Ausfallentschädigung (Gewinnbeteiligung oder sonstige Abgaben) und über die Festlegung von Preisempfehlungen.

(3) Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin alle Schäden zu ersetzen, die der Auftraggeberin unmittelbar oder mittelbar durch den Rücktritt vom Vertrag entstehen. Weitergehende Schadensersatzansprüche der Auftraggeberin bleiben unberührt. 


§ 14
Informationspflichten und Prüfrecht

Die Auftraggeberin sowie Aufsichts- und Prüfbehörden der Auftraggeberin haben das Recht, den Maßnahmeablauf und das Einhalten des Vertrages durch unangemeldete Prüfungen zu überwachen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Vertretern der Auftraggeberin sowie Aufsichts- und Prüfbehörden der Auftraggeberin alle zur Qualitäts- und Güteprüfung erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen, unverzüglich Einsicht in alle die Maßnahme betreffenden Unterlagen zu gewähren und während der Geschäfts- bzw. Unterrichtszeiten den Zutritt zu Grundstücken, Geschäfts- bzw. Unterrichtsräumen uneingeschränkt zu gestatten.


§ 15
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Nutzung des geschützten Logos und Namens der Auftraggeberin sowie für Dritte bestimmte Informationen und Berichte rechtzeitig vorher mit der Auftraggeberin abzustimmen.


§ 16
Schriftformerfordernis und Salvatorische Klausel 

(1) Alle Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich dieser Klausel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit eines von den Parteien unterzeichneten Nachtrags. 

(2) Sollte eine Bestimmung des Vertrages ungültig sein, so betrifft dies nicht den Vertrag als Ganzes, sondern nur die betreffende Bestimmung. In einem solchen Fall ist der Vertrag seinem Sinn und Zweck entsprechend auszulegen, wobei maßgebend ist, was die Parteien vereinbart hätten, wenn ihnen die Ungültigkeit einer Vertragsbestimmung bekannt gewesen wäre. 
§ 17
Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort ist der vereinbarte Maßnahmeort, entsprechend dem Preisblatt. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Amtsgericht Offenbach am Main. Es gilt deutsches Recht. 


2. Teil:	Besondere Regelungen


§ 18
Zuweisung der Teilnehmer

(1) Die Auftraggeberin benennt Leistungsempfänger nach dem SGB II als Teilnehmer der Maßnahme. Die Abmeldung eines Teilnehmers kann durch die Auftraggeberin jederzeit vorgenommen werden.

(2) Der Teilnehmer gilt ab dem bestimmungsgemäßen Beginn der Maßnahme (erster vorgesehener Tag der Teilnahme lt. Eingliederungsvereinbarung bzw. Verwaltungsakt) bis zur Abmeldung als Teilnehmer der Maßnahme. 

(3) Die Parteien sind sich darüber einig, dass die individuelle Teilnahme regelhaft 8 Wochen betragen soll. Die jeweilige Teilnahmedauer verlängert sich um entstandene Fehlzeiten. Während der individuellen Teilnahme sollen in Bezug auf den jeweiligen Teilnehmer entsprechende Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung erfolgen. Der Auftragnehmer soll diese Leistungen unter Berücksichtigung der Zielsetzung der Maßnahme, nach den jeweiligen individuellen Anforderungen und Bedürfnissen des Teilnehmers ausrichten. 

(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Rahmen des Leistungsangebotes die von der Auftraggeberin benannten Leistungsempfänger aufzunehmen, sofern nicht wichtige Gründe dem entgegenstehen. 


§ 19
Berichtswesen

(1) Der Auftragnehmer hat die Auftragnehmerin täglich über die Auslastung der Maßnahme, zu informieren. Hierbei sind insbesondere folgende Daten an die Auftraggeberin zu übermitteln:
a.) Anzahl der aktuell (bezogen auf den jeweiligen Berichtstag) zugewiesenen Teilnehmer, getrennt nach vormittags und nachmittags;
b.) Anzahl der aktuell (bezogen auf den jeweiligen Berichtstag) in der Maßnahme tatsächlich erschienenen Teilnehmer, getrennt nach vormittags und nachmittags.
Diese Daten soll der Auftragnehmer der Auftraggeberin in einer von ihr zur Verfügung gestellten Liste bis spätestens 8.00 Uhr des Folgetages per E-Mail zukommen lassen. Die Auftraggeberin behält sich vor, ggfs. weitere für die Zusteuerung relevante Daten vom Auftragnehmer abzufragen.

(2) Nach Beendigung der individuellen Teilnahme hat der Auftragnehmer einen zusammenfassenden teilnehmerbezogenen Abschlussbericht zu erstellen. Der Abschlussbericht hat insbesondere folgende Informationen zu enthalten:
a.) Branchen und Tätigkeiten, auf die sich der Teilnehmer im Verlauf der Maßnahme beworben hat mit Angabe der Anzahl und Art (bspw. Online-Bewerbung, Papierbewerbung) der Bewerbungen.
b.) Angaben zu einem durchgeführten Praktikum mit Praktikumsvertrag und Praktikumsbescheinigung.
c.) Gründe für die Nichtvermittlung
d.) Aktuelle Bewerbungsmappe mit Foto
Die unter Buchstaben a.) bis d.) genannten Informationen, soll der Auftragnehmer in die von der Auftraggeberin hierfür zur Verfügung gestellten Dokumente eintragen und bis spätestens 5 Werktage nach Beendigung der Maßnahme des Teilnehmers, an den bei der Auftraggeberin zuständigen Mitarbeiter (Jobcoach) übergeben.

(3) Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin (Abt. Arbeitsmarktpolitische Instrumente) bis spätestens am 5. Werktag des Monats eine „Monatsstatistik“ für den jeweils vorausgegangenen Monat elektronisch zu übermitteln. Die Monatsstatistik hat insbesondere mindestens folgende Angaben zu enthalten:
Zugänge:
· zugewiesene Teilnehmer
· gegenwärtig aktive Teilnehmer
Abgänge:
· Abgänge durch Integration in den 1. Arbeitsmarkt
· davon voll sv-pflichtig
· davon geringfügige Beschäftigung (nicht sv-pflichtig/Minijob)
· davon in Ausbildung
· innerhalb der Maßnahmelaufzeit nicht-vermittelte Teilnehmer
· nicht in der Maßnahme erschienene Teilnehmer
Die Auftraggeberin behält sich vor, vom Auftragnehmer weitere statistische Angaben zu verlangen.

(4) Spätestens zum 30.11.2012 hat der Auftragnehmer der Auftraggeberin (Abteilung Arbeitsmarktpolitische Instrumente) einen zusammenfassenden Zwischenbericht vorzulegen. Dieser ist u. a. Grundlage für die Entscheidung der Auftraggeberin zu einer optionalen Verlängerung. Die Inhalte des Zwischenberichts können analog der Gestaltung des Abschlussberichts vorgenommen werden.



(5) Spätestens einen Monat nach Abschluss der Gesamtmaßnahme (ohne Optionszeitraum), d.h. zum 30.04.2013, erstellt der Auftragnehmer einen zusammenfassenden Gesamtbericht mit statistischen Auswertungen über den Gesamtverlauf der Maßnahme und sendet diesen an die Abteilung Arbeitsmarktpolitische Instrumente bei der Auftraggeberin. 

(6) Die Auftraggeberin behält sich vor, zum Zweck des Berichtswesens Formulare zu entwickeln bzw. zu ändern oder die Entwicklung neue spezifischer Formulare/Dokumente der Auftragnehmerin zu übertragen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, diese Formulare zu verwenden. Nicht verwendete oder lückenhaft oder nicht vollständig ausgefüllte Formulare in diesem Sinne bzw. nicht oder mit wesentlicher Zeitverzögerung eingereichte Berichte gelten als Pflichtverletzung des Auftragnehmers im Sinne der §§ 10, 11 dieses Vertrages.

(7) Die Gesamtberichte an die Abteilung Arbeitsmarktpolitische Instrumenten dürfen keine personenbezogenen Daten enthalten.


§ 20
Vergütung

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 
· Aufwandspauschale (§ 20a).


§ 20a
Aufwandspauschale (Festpreis)

Die Parteien sind sich darüber einig, dass insbesondere folgende Leistungen im Sinne einer monatlichen Kostenpauschale (Festpreis) abgegolten sind:
· Personal- und Sachkosten des Auftragnehmers (auch für aufsuchende Leistungen des Auftragnehmers und für die Initiierung und Betreuung einer betrieblichen Erprobung der Teilnehmer)
· Lehrgangskosten einschließlich aller notwendigen Lern- und Arbeitsmittel, die nicht unter Punkt B.1.2 genannt sind (Flip-Charts o. ä.), Kosten für die Erstellung oder Optimierung von Bewerbungsunterlagen, Kosten für Bewerberfotos, Kosten für den Versand der Bewerbungsunterlagen, Papier für Bewerbungsunterlagen (Papier, 80 g/qm, reinweiß)
· Kosten für notwendige Arbeitsschutzbekleidung (Arbeitskleidung sowie geeignete Schutzausrüstung), sofern diese vom Arbeitgeber nicht übernommen werden. Dies gilt auch für die betrieblichen Praktika. 




· Gesetzliche Unfallversicherung und Aufnahme in die betriebliche Haftpflichtversicherung für die Teilnehmer: Die Auftraggeberin stellt Räumlichkeiten zum Zwecke der Durchführung der Maßnahmen zur Verfügung. Diese Räumlichkeiten entsprechen den Anforderungen des Bauordnungsrechts und sonstiger ordnungsrechtlicher Vorschriften (z. B. Brandschutz). Die Auftraggeberin übernimmt jedoch darüber hinaus keinerlei Haftung für Vermögens-, Sach- und Personenschäden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Teilnehmer in den Schutzbereich der betrieblichen Unfall- und Haftpflichtversicherung aufzunehmen, so dass die Teilnehmer insbesondere während der Anwesenheit in den Räumlichkeiten über einen entsprechenden Versicherungsschutz verfügen. Dies gilt nicht für Schäden, die von den Teilnehmern grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden.


§ 21
Abrechnung

(1) Der Auftragnehmer hat eine Kostenpauschale ermittelt und im Preisblatt (Teil E) als kalkulatorische Grundlage angegeben. Die Auftraggeberin ruft durch Erteilung des Gesamtauftrages die vereinbarte Leistung ab. Die Abrechnung der abgerufenen Leistung wird vom Auftragnehmer monatlich pauschal vorgenommen.

(2) Grundlagen der Abrechnung sind:
a. Eine vom Auftragnehmer zu führende monatliche Teilnehmerliste, auf die alle zugewiesenen Teilnehmer und deren Status (Anwesenheit, unentschuldigtes und entschuldigtes Fehlen, Krankheit, Hausaufgabe) vom Auftragnehmer eingetragen werden. In der Teilnehmerliste ist darüber hinaus zu vermerken, wenn sich der Teilnehmer im Praktikum befindet.
b. Eine vom Auftragnehmer zu führende monatliche Personaleinsatzliste, auf die der tatsächlich geleistete Personaleinsatz je Arbeitswoche (Name des Mitarbeiters, IST-Stunden) eingetragen werden.
Beide Listen sind rechtsverbindlich zu unterzeichnen und jeweils bis zum 10. des Folge-monats für den vorangegangenen Monat an die Auftraggeberin (Abt. Arbeitsmarkt-politische Instrumente) zu senden.


§ 21a
Fahrtkosten

(1) Für Teilnehmer, die mit eigenem PKW oder Zweirad etc. zum Maßnahmeort, zum Praktikumsbetrieb oder Arbeitgeber (zum Zwecke von Bewerbungsgesprächen) anreisen, soll der Auftragnehmer die hierbei entstehenden Reisekosten im erforderlichen Maße auf Grundlage des Bundesreisekostengesetzes im Nachhinein an die Teilnehmer auf ein von diesen genanntes Bankkonto überweisen.

(2) Der Auftragnehmer führt den Nachweis gegenüber der Auftraggeberin i.d.R. anhand einer Abrechnungsliste. Diese Abrechnungsliste hat der Auftragnehmer rechtsverbindlich zu unterzeichnen und spätestens jeweils am 10. des Folgemonats für den vorange-gangenen Kalendermonat an die Auftraggeberin (Abteilung Arbeitsmarktpolitische Instrumente) zu senden.


§ 22
Optionsregelung

(1) Der Vertrag verlängert sich einmalig um weitere zwölf Monate (Optionszeitraum), beginnend am 01.04.2013, wenn die Auftraggeberin die Verlängerung spätestens zum 31.01.2013 gegenüber dem Auftragnehmer erklärt. Die Auftraggeberin ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, eine solche Option wahrnehmen. Ein rechtlicher Anspruch des Auftragnehmers gegen die Auftraggeberin auf Verlängerung besteht nicht.

(2) Im Optionszeitraum sind vom Auftragnehmer grundsätzlich dieselben Leistungen (gleicher Leistungsgegenstand, gleiche Obliegenheiten und Pflichten des Auftraggebers) wie vereinbart bzw. im Preisblatt angegeben zu erbringen. Die Auftraggeberin ist jedoch berechtigt, die Leistungsinhalte anzupassen und den geforderten Mindestpersonaleinsatz um bis zu 20% zu verringern oder zu erhöhen. Sofern eine Anpassung des Personaleinsatzes vorgenommen wird, verringert oder erhöht sich die monatliche Kostenpauschale entsprechend. Daher kann der Auftragnehmer im Falle der Verlängerung die erbrachten Leistungen im Verlängerungszeitraum entsprechend gegenüber der Auftraggeberin abrechnen. 

(3) Die vertraglichen Regelungen, insbesondere zu den Berichtspflichten und zur Vergütung (§§ 18 bis 21a) gelten auch im Verlängerungszeitraum. Mit Ablauf der Verlängerung endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 


§ 23
Weitere Pflichten des Auftragnehmers

(1) Im Zusammenhang mit der Ausstattung und der Beschaffenheit der Räumlichkeiten in der Albert-Einstein-Straße 30 in 63128 Dietzenbach weist die Auftraggeberin darauf hin, dass es sich um (von ihr) angemietete Räume handelt. Die Räume werden dem Auftragnehmer – ausschließlich – zum Zwecke der Durchführung der Maßnahme überlassen. 



(2) Für entstehende und nicht durch normale Abnutzung verursachte Schäden an von der Auftraggeberin dem Auftragnehmer überlassenen Einrichtungsgegenständen (Mobiliar, technische Ausstattung etc.), haftet der Auftragnehmer. Nach erfolgter Auftragsvergabe wird zwischen Auftraggeberin und Auftragnehmer ein detailliertes Übergabeprotokoll über die dem Auftragnehmer überlassenen Räume und Einrichtungsgegenstände gefertigt.

(3) Vorgaben zur Brandschutzverhütung sind vom Auftragnehmer zu beachten und einzuhalten. Der Auftragnehmer hat ferner die mietvertraglichen Regelungen und die Bestimmungen der Hausordnung zu beachten. Anordnungen des Vermieters und sonstiger, vom Vermieter beauftragter Personen, sind Folge zu leisten. Im Falle der Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der überlassenen Räume oder im Falle von Beschädigungen in den o. g. überlassenen Räumen, im Treppenhaus, an der Außenfassade etc., gleich aus welchem Grund oder aus welchem Anlass (z. B. Einbruch, Sachbeschädigung), ist die Auftraggeberin unverzüglich zu benachrichtigen; weitere Obliegenheiten des Auftragnehmers, z. B. die Benachrichtigung der (Teilnehmer-) Haftpflichtversicherung im Schadensfall, bleiben hiervon unberührt. 

(4) Der Auftragnehmer übt ferner das Hausrecht hinsichtlich der überlassenen Räumlichkeiten aus. Während der Vertragslaufzeit gestattet der Auftragnehmer somit allen Teilnehmern den Zutritt zu den Räumlichkeiten, die sich im Rahmen des ordnungsgemäßen Verhaltens bewegen und den Ablauf der Maßnahme nicht stören. Die Sicherheit der Teilnehmer und des Personals des Auftragnehmers ist zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen. Personen, die sich unbefugt in den Räumlichkeiten aufhalten oder unbefugt Zugang zu den Räumlichkeiten begehren, sind aus den Räumlichkeiten zu verweisen. Teilnehmer, die stark alkoholisiert sind und/oder den Ablauf der Maßnahme durch ihr Verhalten stören und/oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen, sind ebenfalls aus den Räumlichkeiten zu verweisen. Soweit der Tatbestand des Hausfriedensbruchs durch Tun oder Unterlassen verwirklich ist, hat der Auftragnehmer unverzüglich die Polizei zu verständigen und die Auftraggeberin zu benachrichtigen. Die Auftraggeberin behält sich insoweit vor, weitere verbindliche Vorgaben zum Verfahrensablauf zu machen.

(5) Bei einer wesentlichen Störung der Abläufe, die auch eine Gefährdung der im 1. Obergeschoss befindlichen Organisationseinheiten der Auftraggeberin bedeuten könnten, sind diese Organisationseinheiten unverzüglich zu benachrichtigen. Die Auftraggeberin behält sich vor, ein Handbuch für das Notfallmanagement zu erstellen (mögliche Inhalte: z. B. Alarmierung bei Brand und anderen Notfällen, Evakuierung, telefonische und sonstige Drohung), das nach Übergabe an den Auftragnehmer auch für diesen, seine Mitarbeiter und sonstige von ihm beauftragte Dritte verbindlich gilt.

(6) Mit der Verwendung der Fachanwendung sind datenschutzrechtliche Anforderungen an technische und organisatorische Maßnahmen des Auftragnehmers verbunden. Diese ergeben sich aus § 80 SGB X i.V.m. der Anlage zu § 78a SGB X:



Damit sind Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind,
1) Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen Sozialdaten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle),
2) zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrolle),
3) zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass Sozialdaten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskontrolle),
4) zu gewährleisten, dass Sozialdaten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung von Sozialdaten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),
5) zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem Sozialdaten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle),
6) zu gewährleisten, dass Sozialdaten, die im Auftrag erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers erhoben, verarbeitet oder genutzt werden können (Auftragskontrolle),
7) zu gewährleisten, dass Sozialdaten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle).

Den Auftragnehmer treffen insbesondere folgende Pflichten:
1) Zutrittskontrolle: Soweit das Personal des Auftragnehmers Zutritt zu den Räumlichkeiten hat, in denen die Rechner mit der Fachanwendung stehen, muss sichergestellt werden, dass sich nur Befugte dort aufhalten. 
2) Zugangskontolle/Zugriffskontrolle: Das Kennwort für die Fachanwendung sollte individuell von jedem Beschäftigten erstellt werden. Das Kennwort ist vertraulich zu behandeln und darf an keinen Unbefugten – ohne Zustimmung API auch nicht an Vorgesetzte oder Kollegen des Auftragnehmers – weitergegeben werden. 
3) Weitergabekontrolle: Das Personal des Auftragnehmers darf nicht durch USB-Sticks o. ä. unbefugte Kopien des Datenbestandes erstellen.
4) Eingabekontrolle: Log-In-Zeiten des Personals des Auftragnehmers müssen auch von diesem protokolliert werden.
5) Auftragskontrolle: Der Auftragnehmer muss sich verpflichten, keine Parallelsysteme anzulegen und nicht etwa dieselben Daten mehrfach (etwa in EXCEL-Tabellen oder WORD-Formaten) zu verarbeiten.




3. Teil:		Schlussbestimmungen

Dieser Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Jeweils eine Ausfertigung ist für die Auftraggeberin und den Auftragnehmer bestimmt. 







		Ort, Datum								Ort, Datum
		Unterschrift								Unterschrift


Teil D

D.1 Gliederung der einzureichenden Unterlagen 

Bieter: 	     
Vergabenummer: 	12-PROARBEIT-08

Nachstehende Unterlagen sind – soweit lt. Teil A.5 erforderlich – mit Angebotsabgabe einzureichen

Lfd.								Bitte Seitenzahl(en) im eingereichten
Nr.								Angebot angeben („von  – bis “)



1.	D.1 	Gliederung der einzureichenden Unterlagen			   bis   

2.	D.2 	Erklärung des Bieters/der Bietergemeinschaft		   bis   
		(ggf. Vollmacht bei Bildung einer Bietergemeinschaft)

3.	D.3 	Erklärung zur Bietereignung					   bis   

4.	D.3.1	Referenzen/Nachweis der Fachkunde				   bis   
		(einschließlich tabellarische Übersicht über das Personal)

5.	Konzept (vgl. insbesondere die Erläuterungen unter B.4)		   bis   	

6.	E.	Preisblatt								  

	  



Gesamtseitenzahl 




D.2 Angaben des Bieters / der Bietergemeinschaft
	
Vergabenummer: 12-PROARBEIT-08

Erklärung des Bieters / der Bietergemeinschaft 
Ich gebe / Wir geben dieses Angebot ab als:
|_| Einzelbieter
[bookmark: Text84]|_| Bietergemeinschaft (Name der Bietergemeinschaft:      )     
	(Bitte bedenken Sie, dass der hier angegebene Name in allen Schreiben als Adressat verwendet wird) 

Einzelbieter / Bevollmächtigter der Bietergemeinschaft: 
	Name: 
     

	Rechtsform: 
     

	Straße: 
     

	PLZ, Ort: 
              

	Ansprechpartner: 
     

	Telefon: 
     

	Telefax: 
     

	E-Mail-Adresse: 
     

	Gründungsdatum: 
     


	Bei Bietergemeinschaft Teilauftrag / Umfang:
     

	ggf. Firmenstempel 
	Datum / Unterschrift 


Nur bei Bildung von Bietergemeinschaften erforderlich: 
Vollmacht bei Bildung einer Bietergemeinschaft 

Mit dieser Vollmacht beauftragen wir das als Bevollmächtigten der Bietergemeinschaft benannte Mitglied im Namen und Auftrag der Bietergemeinschaft mit 
- der Abgabe des Angebotes und 
- dem Abschluss und der Durchführung des Vertrages 
Die Mitglieder der Bietergemeinschaft haften gegenüber der Auftraggeberin gesamtschuldnerisch für die Leistungserbringung. 

Mitglieder der Bietergemeinschaft: 

	Name: 
     


	Rechtsform: 
     

	Straße:
      

	PLZ, Ort:
      

	Ansprechpartner:
      

	Telefon: 
     

	Telefax: 
     

	E-Mail-Adresse: 
     

	Gründungsdatum: 
     

	Bei Bietergemeinschaft Teilauftrag / Umfang:
     

	Ggf. Firmenstempel 
	Datum / Unterschrift 

	Name: 
     

	Rechtsform: 
     

	Straße: 
     

	PLZ, Ort: 
     

	Ansprechpartner: 
     

	Telefon: 
     

	Telefax:
      

	E-Mail-Adresse:
      

	Gründungsdatum:
      

	Bei Bietergemeinschaft Teilauftrag / Umfang:
     

	ggf. Firmenstempel 
	Datum / Unterschrift 



(ggf. weitere Mitglieder auf separater Anlage aufführen) 

Nur bei der Einschaltung von Subunternehmern erforderlich: 
Verzeichnis der Subunternehmer

Nachfolgend sind diejenigen Subunternehmer (auch „freie Mitarbeiter“, „Honorarkräfte“ etc.) zu benennen, deren Einschaltung für den Fall der Auftragerteilung vorgesehen ist. Die vom Subunternehmer jeweils auszuführenden Leistungen / Leistungsteile sind nach Art und Umfang zu skizzieren:

	Name (ggf. mit Rechtsform):
     

	Straße: 
     

	PLZ, Ort: 
     

	Ansprechpartner: 
     

	Telefon-und Telefaxnummer:
     

	E-Mail-Adresse:
      

	[bookmark: Text169]Kurzbeschreibung			     
[bookmark: Text168]der auszuführenden			     
[bookmark: Text167]Leistungen oder			     
[bookmark: Text166]Leistungsteile:			     
[bookmark: Text165]				     
















	

Name (ggf. mit Rechtsform):
     

	Straße: 
     

	PLZ, Ort: 
     

	Ansprechpartner: 
     

	Telefon-und Telefaxnummer:
     

	E-Mail-Adresse:
      

	[bookmark: Text164]Kurzbeschreibung			     
[bookmark: Text163]der auszuführenden			     
[bookmark: Text162]Leistungen oder			     
[bookmark: Text161]Leistungsteile:			     
[bookmark: Text160]				     



	Name (ggf. mit Rechtsform):
     

	Straße: 
     

	PLZ, Ort: 
     

	Ansprechpartner: 
     

	Telefon-und Telefaxnummer:
     

	E-Mail-Adresse:
      

	[bookmark: Text155]Kurzbeschreibung			     
[bookmark: Text156]der auszuführenden			     
[bookmark: Text157]Leistungen oder			     
[bookmark: Text158]Leistungsteile:			     
[bookmark: Text159]				     


(ggf. weitere Subunternehmer auf separater Anlage aufführen) 

D.3 Erklärungen zur Bietereignung 

Bieter: 		     
Vergabenummer: 	12-PROARBEIT-08

1. Fachkunde 

a) Ich und / oder Mitglieder der Bietergemeinschaft und / oder Subunternehmer habe/n die ausgeschriebene und /oder eine vergleichbare Leistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Sinne des § 7 SGB II (siehe Teil A.3) bereits ausgeführt. 

	
|_| Ja (Referenzliste D.3.1) 

	
|_| Nein



Wurde a) mit „Nein“ beantwortet, dann bitte weiter bei b), ansonsten bei 2. 

b) Ich und / oder Mitglieder der Bietergemeinschaft und / oder Subunternehmer verfüge/n über die notwendige Fachkunde, weil das mit der Angebotserstellung und / oder der Ausführung bzw. der Leitung der Ausführung befasste Personal die ausgeschriebene und / oder eine vergleichbare Leistung (siehe Teil A.3) bereits ausgeführt hat. 

Die vg. Aussage ist durch gesonderte Ausführungen im Vordruck D.3.1 zu belegen. 

2. Leistungsfähigkeit 

a) Ich und / oder Mitglieder der Bietergemeinschaft und / oder Subunternehmer verfüge/n bereits jetzt über das in der Leistungsbeschreibung geforderte Personal 
	
|_| Ja 
	
|_| Nein 



Wenn „Nein“: Ich und / oder Mitglieder der Bietergemeinschaft und / oder Subunternehmer werde/n die Maßnahme / Beauftragung mit dem in der Leistungsbeschreibung geforderten und von mir nach Maßgabe des Punktes B.2.5 aufgestellten Personal durchführen. 

b) Über mein Vermögen / das Vermögen eines oder mehrerer Mitglieder der Bietergemeinschaft wurde das Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt bzw. dieser Antrag ist mangels Masse abgelehnt worden. 

	|_| Ja
	|_| Nein 



Wenn Ja: Die Regelung in § 6 Abs. 5 VOL/A wird zur Kenntnis genommen. Die erforderlichen Unterlagen und Erklärungen nach der Insolvenzordnung sind beigefügt (z.B. auch zur Bestellung eines Insolvenzverwalters), damit eine Prüfung nach § 6 Abs. 5 Buchstabe a) VOL/A erfolgen kann.

Ich bin mir darüber bewusst, dass eine falsche Angabe der vorstehenden Erklärungen meinen Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat und von weiteren Vergabeverfahren zur Folge haben kann. Ich erkläre darüber hinaus, dass die vorgegebenen Vordrucke verwendet wurden und keine Veränderungen an den Vorgaben der Auftraggeberin aus diesen Vordrucken vorgenommen wurden (vgl. A.5).
	Firmenstempel 
	Datum / Unterschrift 






3. Zuverlässigkeit

Erklärung des Bieters / des Mitglieds der Bietergemeinschaft
(Bei Bietergemeinschaften ist dieser Vordruck von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft einzureichen)

a) Ich versichere, dass 

aa)	ich den Verpflichtungen zur Zahlung von Löhnen und Gehältern, Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß nachgekommen bin und 

bb) 	ich keine schwere Verfehlung u. a. der nachstehenden Art begangen habe: 
· vollendete oder versuchte Bestechung, Vorteilsgewährung sowie schwerwiegende 	
		Straftaten, die im Geschäftsverkehr begangen worden sind, insbesondere Diebstahl, 			Unterschlagung, Erpressung, Betrug, Untreue und Urkundenfälschung,
· Verstöße gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), u. a. die Be-		teiligungen an unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des GWB, insbe-			sondere eine Vereinbarung mit Dritten über die Abgabe oder Nichtabgabe von Angebo-		ten, über zu fordernde Preise, über die Entrichtung einer Ausfallentschädigung (Ge-			winnbeteiligung oder sonstige Abgaben) und über die Festlegung von Preisempfehlungen.

b) Mir ist bekannt, dass gemäß dem „Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit“ in der aktuell gültigen Fassung in Verbindung mit der „Gemeinsamen Regelung zum Ausschluss von Unternehmen von der Vergabe öffentlicher Aufträge bei illegaler Beschäftigung von Arbeitskräften“ vom 22. März 1994 vermutet wird, dass die erforderliche Zuverlässigkeit i. S. von § 6 Abs. 5 Buchst. c VOL/A nicht besitzt, wer wegen illegaler Beschäftigung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen verurteilt oder mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden ist. 

c) Ich versichere, dass solche vorgenannten Strafen oder Bußen während der letzten 2 Jahre gegen mich nicht verhängt worden sind und ich mit keiner temporären Auftragssperre belegt worden bin. 

d) Ich verpflichte mich sicherzustellen, dass die zur Erfüllung des Auftrags eingesetzten Personen nicht die „Technologie von L. Ron Hubbard“ anwenden, unterrichten, lehren oder in sonstiger Weise verbreiten. Diese Erklärung gilt sinngemäß für jede von der Bundesregierung, einem Bundesministerium, einer deutschen Landesregierung, einem deutschen Landesministerium, der Sektenkommission des Deutschen Bundestages (oder einer Nachfolgekommission) oder vom Verfassungsschutz des Bundes oder eines deutschen Bundeslandes in einer offiziellen Verlautbarung (z. B. Sektenbericht, Verfassungsschutzbericht) als gefährlich eingestufte Sekte oder vergleichbare Organisation. 

e) Ich verpflichte mich, Subunternehmer (auch „freie Mitarbeiter“, „Honorarkräfte“ etc.) nur unter der Voraussetzung zu beauftragen, dass der jeweilige Subunternehmer eine gleich lautende Erklärung (vgl. vorgenannte Punkte) mir gegenüber abgibt. Ich verpflichte mich, der Auftraggeberin auf Anforderung die Erklärung des Subunternehmers vorzulegen.

	Firmenstempel 
	Datum / Unterschrift 


Ich bin mir darüber bewusst, dass eine falsche Angabe der vorstehenden Erklärungen meinen Ausschluss von diesem Vergabeverfahren zur Folge hat und von weiteren Vergabeverfahren zur Folge haben kann. Ich erkläre darüber hinaus, dass die vorgegebenen Vordrucke verwendet wurden und keine Veränderungen an den Vorgaben der Auftraggeberin aus diesen Vordrucken vorgenommen wurden (vgl. A.5).


Öffentliche Ausschreibung
Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung		Seite 71 von 71
(§ 16 SGB II i. V. m. § 46 SGB III)
„Alle-Aktivierungszentrum“


D.3.1 Referenzen/Nachweis der Fachkunde 

[bookmark: Text20]Bieter :				     
Vergabenummer: 	12-PROARBEIT-08

1. Zu Ziffer 1a aus Vordruck D.3 (hier bitte nur Ausführungen zur Ihrer Fachkunde innerhalb der letzten drei Jahren machen, wenn Sie als Bieter / Bietergemeinschaft die ausgeschriebene und / oder eine vergleichbare Leistung in der Vergangenheit bereits ausgeführt haben)

	Leistung (siehe A.3)
	Durchführungsjahr /
-zeitraum
	Durchführungs-
ort
	Teilnehmerzahl 
	Anteil der Vermittlungen in versicherungs-pflichtige Beschäftigung in % der Teilnehmerzahl
	Auftraggeber 
	Ansprechpartner beim Bedarfsträger bzw. Auftraggeber und Telefonnr.
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2. Zu Ziffer 1b aus Vordruck D.3 (hier bitte nur Ausführungen zur Fachkunde des eingesetzten Personals innerhalb der letzten drei Jahren machen, wenn Sie als Bieter / Bietergemeinschaft die ausgeschriebene und / oder eine vergleichbare Leistung in der Vergangenheit noch nicht ausgeführt haben)

	Leistung (siehe A.3)
	Durchführungsjahr /
-zeitraum
	Durchführungs-
ort
	Teilnehmerzahl 
	Anteil der Vermittlungen in versicherungs-pflichtige Beschäftigung in % der Teilnehmerzahl
	Auftraggeber 
	Ansprechpartner beim Bedarfsträger bzw. Auftraggeber und Telefonnr.

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     




Anlage zu D.3.1 (bitte in jedem Fall ausfüllen)
Tabellarische Übersicht über den Personaleinsatz

Personaleinsatz

	Name
	vorgesehene 
Funktion als
	Einsatz 
des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin in Wochen-stunden
	Kenntnisse und Erfahrungen des Mitarbeiters /
der Mitarbeiterin

	
	
	
	fachlich
	personell
	Branche
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Teil E Preisblatt

E. Preisblatt 

Das Preisblatt ist vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. Bei Bietergemeinschaften genügt die Unterschrift des Alleinvertretungsbevollmächtigten. Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme dienen als Grundlage für die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebotes Näheres ergibt sich aus den unter B.2 und im Vertrag enthaltenen Zahlungs- und Abrechnungsmodalitäten. 
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